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Zum Jahreswechsel

Das überragende Ereignis des abgelaufenen Jahres in der Niedersädrsisdren Ver-

messungs- und Katasterverwaltung war die Verkündung des Gesetzes über die

I-.andesvermessung und das LiegenscJraftskataster. Es ist an die Stelle von 22 gesetz-

liöen Bestimmungen getreten, die z.T. über hundert Jahre alt sind und den ver-

sdriedensten Gesetzgebern entstammen. Nun ist die Tätigkeit unsererVerwaltung

auf eine neue Redrtsgrundlage gestellt worden, die der teclrnisöen Entwiddung,

der Versdrmelzung von Landes- und Katastervermessung, den veränderten staats-

redrtliclen Verhältnissen und der gebietlidren Neuregelung entspridlt.

Aber auch über den Bereidr der Niedersädrsisdren Vermessungs- und Kataster-

verwaltung hinaus hat dieses Gesetz Bedeutung für alle, die am §7erk der Landes-

vermessung und des Liegenschaftskatasters mitarbeiten. §7'ir sind ihnen im stän-

digen und fnrdrtbaren Austausch der Ergebnisse der täglidren Arbeit verbunden.

Beim Inkrafttreten des neuen Vermessungs- und Katastergesetzes erscihien es mir
deshalb sinnvoll, die behördlicJren Vermessungsstelleo, die Offentlidr bestellten

Vermessungsingenieure, die naö dem Gesetz Träger eines öffentlidren Anrtes

sind, und die Ausbildungsstellen unseres Berufes zu bitten, sich im vorliegenden

Heft vorzustellen. Dieser

Uberblick über das Vermessungswesen in Niedersadrsen

soll dazu dienen, uns alle mit unseren gemeinsamen wie speziellen Aufgaben

näher und besser kennen zu ternen, um eine gedeihlidre Zusammenarbeit zu

fördern. -
An der Jahreswende gilt mein Dank allen Angehörigen der Niedersädrsisdren

Vermessungs- und Katasterverwaltung fär die im abgelaufenen Jahr geleistete

Arbeig die in Auswirkung des neuen Bundesbaugesetzes an Bedeutung, aber audr

an Umfang gewonnen hat. Für das neue Jahr spredre idr lhnen meine besten

Vünsdre ftir Ihr persönliches §7'ohlergehen aus.

Hannover, den l.Januar 1962

Prof. Dr.- hg. habil. N i t ti n ger
Ministerialrat
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Die Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung

Landesvermessung

Von Regierungsvermessungsdirektor R a d a m m, Nds. Landesverwaltungsamt

I.

Unter den Begriff ,,Landesvermessung" fallen, als Gegenstüd< zur Seevermessung,
staatlidre Aufgaben mit dem Ziet, das Gebiet eines Landes, aud-r im politisdren
Sinne, trigonometriscl und topographisdr aufzunehmea und kartographisd, dar'
zustellen. Diese Aufgaben oblagen bis 1938 dem Reidrsamt für Landesaufnahme,
von da an für den Bereidr unseres Landes der Hauptvermessungsabteilung VII in
Hannover und tlw. der Haupwermessungsabteilung IX in Münster. Nadr deren

Auflösung 1948 war das Niedersädrsisdre Landesvermessungsamt zuständig. Dieses

wurde 1958 als Abteilung ,,Landesvermessung" in das zur Verwaltungsverein'
fadrung gebildete Niedersächsische Landesverwaltungsamt eingegliedert. Sein Sitz
ist Hannover, wo die Abteilung in dem 195?155 am \üarmbüdrenkamp neu'
eridrteten Dienstgebäude gesdtlossen untergebradrt ist.

Aufgabe der Abteilung ist die Sdraffung, Sammlung und Aufbereitung allen
Vermessungs- und Kartenmaterials, das nidrt nur von Vermessung;sdienststellen,
sondern audr von vielen anderen, insbesondere mit Planungsaufgaben befaßten
Verwaltungen und von der Bevölkerung benötigt wird.

Entspredrend der Cliedemng des ehemaligen Reidrsamts für Landesaufnahme
besteht die Abteilung Landesvermessung aus je einem Dezernat Trigonometrie,
Topographie und Kartographie, zu denen 1948 als weiteres Dezernat die Neu-
vermessung getreten ist. Diese vier Dezernate leisten gewidrtige Beiträge zu dem
sichtbaren Endprodukt, das ist die topographisdre Karte. Sie verdankt ihre geo'
metrische Genauigkeit der Trigonometrie und Neuvermessung und ihren topo'
graphisdren Inhalt der Topographie und Neuvermessung. Das anschaulidre Bild
und die künstlerische Gestaltung sind Arbeitsanteil der Kartographie.

II.

Dem nadr dieser Reihenfolge ersten Dezernat ,,Trigonometrie" stehen rd. 43
(1958: 42) Kräfte in den 3 Bedienstetengruppen ständig zur Verfügung. In der
Feldarbeitsperiode erweitert sid'r dieser Bestand um 20-40 Vermessungsgehilfen.
Dem Dezernat obliegen die sogenannten Grundlagevermessungen, das sind im
wesentlicihen die Herstellung und Erhaltung der Festpunktnetze.

Das Lagefestpunktfeld wird von den trigonometrisdren Punkten (TP) gebildet, die
durch §7inkel- und Streckenmessungen in Dreied<snetzen bestimmt werden. Dem
fundamentalen Netz (1. Ordnung, Seitenlänge ca. 40 km) wird die Lage auf dem
Erdellipsoid durdr astronomisdre Ortsbestimmungen zugewiesen. Hierauf auf-
bauend wird dasNetzin mehreren Stufen verdidrtet bis zu Seitenlängen von etwa
2 km. Angestrebt wird etwa gleidrmäßige Verteilung der TP bei einer Didrte von
1 TP atrf 2 kmz, mithin für Niedersachsen rd. 24 000 TP. Davon sind z. Z. rd.
14 000 bestimmt.



Das Höhenfestpunktfeld wird
durch die Nivellementspunkte
(Ni v P) dargestellt, die in
Schleifen verscl-riedener Ord-
nungen mit Durchmessern bis
herab zu 8 km eingewogen
werden. Ausgangspunkte der
Höhenfestsetzung sind soge-
genannte Lan desni vellements-
hauptpunkte. Die Höhen sind
allgemein auf Normal - Null
(Mittelwasser des Meeres) be-
zogen.

Mit den Festpunktfeldern der
Lage und der Höhe stellt das

Dezernat Trigonometrie für
alle im Vermessungswesen
tätigen Behörden, Institute
und Firmen Ausgangspunkte
bereit, deren Zuverlässigkeit
durdr dauerhafte Vermarkung
an möglic}st sidreren Stand-
orten auf lange Zeit erhalten
wird.

Neben diesen allgemeinen Aufgaben seien kurz aufgeführt:

Besondere Aufgaben in der Nadrkriegszeit.

Bestandsaufnahme des TP-Feldes u. \Tiederherstellung zahlreidrer zerstörter TP.

Endgültige Auswertung umfangreidrer Dreied<smessungen aus der Kriegszeit.

Neusdraffung des Nivellementsnetzes I. Ordnung.
Nordseeküstennivellement zur Untersud-rung von tektonisdren Höhenänderun-

gen der Nordseeküste.

Bevorzugte Fertigstellung des Nivellementsnetzes aller Ordnungen für aus-

gedehnte Gebiete, in denen wasserwirtsdraftlidre, kulturtedrnisdre oder
Küstensdrutz-Maßnahmerr getroffen wurden; z. B. Emsland, Küstenplan,
Hadelner Kanal.

Gegenwärtige und kttnftige Aufgaben größeren Umfanges.

Umstellung auf automatisdre Auswertung der Vermessungen nadr Maßgabe der
intensiv zu beobad-rtenden Entwiddung.

Neutriangulierung in Gebietsteilen mit stark verfallenen Dreiecksnetzen.

Teilweise Erneuenrng des Hauptdreied<snetzes und Mitwirkung bei Basis-

messungen.

Planmäßige Fertigstellung des Höhenfestpunktfeldes.

Drud<legung der Nivellementsergebnisse L Ordnung.
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Beteiligung an der Zusammenstellung und Ausgleidrung eines nordwest-
europäisdren Küstennivellements.

Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Bodenforsdrung zur quantitativen
Bestimmung tektonisdrer Bewegungen. Hierzu werden in Bereidren ver-
muteter Senkungen die Nivlinien II. und III. Ordnung in der Messungs-
sdrärfe I. Ordnung beobadrtet.

Der Umfang und die Dringlidrkeit einiger dieser Aufgaben nötigen, soweit vor
allem die insffumentelle Ausstattung es gestattet, zur Beteiligung audr anderer
Vermessungsdienststellen, vor allem der Katasterämter. I-etztere sind maßgeblidr
bei der Uberwadrung der Festpunktnetze eingeschaltet.

. III.

Dem in der Reihenfolge der fubeiten nädrsten Dezernat ,,Topographie" stehen
54 (19581 52) ständige Kiäfte,zur Verfügung, deren Zahl sid'r in der Feldarbeits-
periode ebenfalls um 20-40 Kräfte erweitert.

Dem Dezernat obliegt die Aufnahme der Situation und der Höhen für die
Ausgangsmaßstäb€ 1 :5000 und 1 :25 000. Die etwa 1948 intensiv begonnene
Herstellung der Deutsdren Grundkarte ist derzeit seine Hauptaufgabe. Nadr
Uberwindung der Anfangssdrwierigkeiten sind seit 1958 durdrschnittlidr jährlidr
70 bis 80 Grundkarten hergestellt worden. Zur Zat liegen 960 Voll- und 67 Teil-
blätter der Deutsdren Grundkarte mit einem allen Anforderungen genügenden
Höhenlinienbild vor. Dankbar begrüßen alle Kartenbenutzer die Möglidrkeit,
auch die Höhenpunkte selbct in einer Deckpause beziehen zu könnea. Im Durdr-
schnitt fallen auf einen Hektar 4-6 Höhenpunkte; das reidrt für viele Bau-
projekte völlig aus.

Meßtisch-Aufnahme 1 : 5000

Der Sdrwerpunkt der Aufnahmen liegt z. Z. im Gebiet des ,,Küstenplans", aber
audr andere Interessearten, wie Kulturämter, §Tasserwirtsdlaftsämter und private



Ingenieurbüros, madren von den Grundkarten in zunehmendem Maße Gebraudr.
Crößeren Kartenbedarf hat die §üasserwirtsdraft angemeldet, um das Hodrwasser-
sdrutz-Programm, den Bau von Rüd<haltebed<en, planen zu können.

Audr im Zuge des ,,Nord-Süd-Kanals" sind größere Anforderungen in Kürze zu
erwarten.

Von den 12 240 Grundkarten, die auf Niedersadrsen entfallen, werden nadr
Abzug der \I7ald- und Moorgebiete, des Emslandes und einiger Gebirgslagen
sdrätzungsweise 400G-5000 Grundkarten mit Höhenlinien vordringlidr benötigt.
Bisher ist erst l/s davon fertiggestellt.

Es wird daher angestrebt, an den Höhenaufnahmen audr die Katasterämter zu

beteiligen. Bisher wurden gesdrult,

1958 - ein
1959 - zwei
1961 - adrt

Bedienstete der Katasterämter. Die Ausbildung weiterer Kräfte und die tedrnisdre
Anleitung der bisher Ausgebildeten werden fortgesetzt werden müssen. Die bis-

herigen Erfahrungen haben bewiesen, daß bei den in Niedersadrsen vorliegenden
Verhältnissen das Meßtisdrverfahren am wirtsdlaftlidrsten und zweckmäßigsten ist.

Ein weiterer widrtiger Zweck der Deutsdren Grundkarte ist die Sdraffung einer
Crundlage für den Folgemaßstab I : 25 000. Da diese Grundlage hinsichtlidr des

Grundrisses z. Z. erst zu 66o/s und nidrt immer geschlossen vorhanden ist, wurde
der Inhalt der ,,Topographis&en Karte 1 :25 O0O" in einem auf die 6 Jahre
von 1952 bis 1957 abgestellten Sonderberidrtigungsprogramm auf seine Voll-
ständigkeit geprüft und in Neudrud<en dargestellt. Seit 1958 tritt zur Erfassung

der zahlreidren neuen Grundrißveränderungen das Streben, audr die lagemäßige

Ubereinstimmung mit den vorliegenden Grundrissen der Deutsdren Grundkarte
und mit neuen Luftaufnahmen herzustellen. Die in den Jahren 1875 bis 1908

erstmalig aufgenommenen Meßtis&blätter zeigen rec.ht untersdliedlidle Lage-

spannungen. Um die Homogenität zwisdren Grundriß und Höhenlinienbild zu

wahren, besdrränkt sidr diese Kartenverbesserung (allmählidre Erneuerung) auf
Blätter ohne größere Höhenuntersdriede. Jährlidr werden so im Durclsdrnitt 30

bis 35 Blätter bearbeitet. Bisher sind 183 der 431 Blätter im zweiten Durdrgang
beridrtigt worden.

Eine wesentlidre Besdrleunigung der Herstellung und Fortführung beider Karten-
arten kann von der Photogrammerie erwartet werden. Die Niedersächsisdre

Landesvermessung ist seit etwa 8 Jahren auf dem Gebiet der Lufbildauswertung
tätig. Im Vordergrund stand bisher die Herstellung von topographisdren Karten
im Maßstab 1 : 5000. Seit Aufstellung des Stereoplanigraphen C 5 im Jahre 1953

sind 350 Blätter dieses Kartenwerks bearbeitet worden.

Die umfangreidren Arbeiten der Katasterämter am Grundriß 1 ' 5000 legten .den
Gedanken nahe, aucl'l die einfadreren Verfahren der Luftbildauswertung für diese

Aufnahmen einzusetzen. Da in Niedersadrsen viele verhältnismäßig ebene Gebiete

vorkommen, ist vor allem der Einsatz der Einbildmessung günstig. Mit Hilfe des

Ende 1957 aufgestellten Entzerrungsgerätes SEGV konnten bisher für weit über

1000 Blätter dieses Kartenwerkes Einzelentzemrngen 1 :5000 hergestellt werden.

Daneben werden Entzerrungen 1 ' 25 000 als Unterlagen für die Beridrtigungs-

6



v

arbeiten 1 :25 000 und Entzerrungen in den Maflstäben I : 1000 und 1 , 2000 für
Sonderzwed<e gef erti gt.

Die Herstellung von Kataster:rahmenkarten über das Luftbild gewann nadl Ver-
sudren an Interesse. Seit September 196l steht für soldre Arbeiten ein Stereo-
planigraph C 8 zur Verfügung, mit dem vor allem vereinfadrte Neuvermessungen
photogrammetrisdr durdrgeführt werden sollen.

Für die umfangreicfien, rein photographisdren Arbeiten ist eine Dunkelkammer-
einridrtung mit einem modernerr Kopiergerät vorhanden.

Die Vorarbeiten für die Zweibildmessung 1 : 5000 werden zum größten Teil
durdr eigene Kräfte ausgeführt. Es handelt sidr hierbei neben der häuslichen
Vorbereitung vor allem unr die Signalisierung und Bestimmung der photogrammetri-
sdren Paßpunkte in der Ortlidrkeit. Um die örtlidren Arbeiten jedodr möglidrst
einzusdrränken, werden zahlreidre Paßpunkte durch eine Luftbildtriangulation
am Stereoplanigraphen bestimmt. Die Ergebnisse soldrer Triangulationen werdert
durch den Magnettrommelredrner IBM 650 ausgeglidren und in Landeskoordinaten
umgeformt.

Ortlidre Ergänzungsvermessungen werden vom Dezernat durdrgeführt, wenn
Höhenauswertungen stattgefunden haben.; in den übrigen Fällen werden die Aus-
werteergebnisse an die Katasterämter abgegeben, wo sie weiter bearbeitet werden.

Auf Grund des Luftbildlenkungserlasses werden in Niedersadrsen alle Bildflug-
vorhaben beim Dezernat erfaßt und eventuell miteinander verbunden. De durdr-
geführten Flüge werden registriert und iährlicl einmal veröffendidrt. Von dem
größten Teil der bisher durchgeführten Flüge werden die Filme hier aufbewahrt.

IV.

Das im Arbeitsablauf den beiden ersten Dezernaten am nädrsten stehende
Dezernat,,Neuvermessung" hat einen Bestand von 52 (1958:64) Kräften, zu
denen in der Feldarbeitsperiode rd. 15 von Gemeirrden als Vermessungsgehilfen
gestellte Kräfte treten.

Das Dezernat ist 1948 gebildet worden, um u. a. die Katasterämter von Arbeiten
zu endasten, die wegen ihres Umfanges und ihrer Eilbedürftigkeit über deren
Kapazi{ät hinausgehen.

Das Dezernat ist z. Z. zu etwa 8Oo/" fnr die Erneuerung der vorhandenen
Katasterkarten und, als Voraussetzung hierzu, für die Sdraffung eines einheitlid'ren
Polygonnetzes eingesetzt. Es kann dieser Aufgabe nur geredrt werden, wenn es

eine Auslese aus den zahlreid'r herangetragenen 1Vünsd-ren dieser Art trifft.
Zunädrst die Ursadren des Bedarfs'

Das Liegensdraftskataster ist vor etwa 100 Jahren geschaffen worden, um eine
gleidrmäßige und gered-rte Verteilung der Grundsteuer zu erwirken. Nur ein ver-
sdrwindend kleiner Teil der Karten entstand damals auf Grund einer Neuvermes-
sung. Die.überwiegende Anzahl der Karten wurde von älteren Verkoppelungs-,
Guts- und Forstkarten abgezeidrnet.

§7ie bunt das Bild der vorhandenen Katasterkarten ist, spiegelt die Tatsadre wider,
daß rd. 40000 Katasterkarten Niedersadrsens in mehr als 100 versdriedenen
Maßstäben dargestellt sind.



Planung, §Tirtsdraft und Tedrnik verlangen heute ein einheitlidres großmaßstäbli-
dres Kartenwerk, das nicht allein dem Eigentumsnadrweis dient, sondern aud, topo-
graphisd'r, vor allem bezüglidr des Gebäudebestandes, vollständig sein muß.

Mit dem Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes ist die Norwendigkeit, ein allen
Anforderungen geredrt werdendes Kartenwerk zu sdraffen, besonders vordringlidr
geworden, denn die als Redrtsgrundlage für die Bebauung und die damit zusammen-
hängenden Maßnahmen aufzustellenden Bebauungspläne müssen auf einer ver-
messungstedrnisch einwandfreien Crundlage beruhen, die eine dem jeweiligen
Zweck entsprechende Genauigkeit und in der Regel den Maßstab 1 : 1000
aufweisen.

De Herstellung eines solchen Kartenwerkes ist allgemein Aufgabe der Kataster-
ämter. Dese sind jedodr aus personellen Gründen nidrt immer in der Lage, neben
den umfangreichen laufenden Arbeiten auch nodr größere Neuvermessungen vor-
zunehmen. Aus Gründen der Organisation und der \flirtschaftlidrkeit hat es sidr
als zwed<mäßig erwiesen, eine Dienststelle zu schaffen, die in den Brennpunkten
eingesetzt werden kann. Es sei erwähnt, daß für die Neuvermessung einer mitt-
Ieren Kleinstadt 2.8.5 Kräfte mit den dazugehörigen Vermessungsgehilfen zwei
Jahre lang voll besdräftigt sind.

Die Erfahrungen haben gezeigtt mit weldrem Vorteil große Vermessungsvorhaben
zentral fiür ganz Niedersachsen gelenkt und ausgeführt werden. Das Dezernat
stellt jedes Jahr im \7ege der vereinfachten Neuvermessung etwa 250 Kataster-
rahmenkarten und die ihnen zugrunde liegenden Vermessungsrisse her. So hat es

u. a. in Göttingen, Emden, §Tilhelmshaven, Celle, Nienburg und Nordhorn voll-
ständige Neuvermessungen durdrgeführt. Seit Bestehen des Dezernates sind
insgesamt 1625 Rahmenkarten gefertigt und, als Voraussetzung hierzu, 4530 km
Polygonzüge gemessen worden.

Neben dieser seiner Hauptaufgabe erprobt das Dezernat neue Arbeitsverfahren.
Es führt ferner Sonderaufgaben durdr, wozu es dank der Ausstattung der Ab-
teilung Landesverm,essung mit besonderen Geräten und Instrumenten in der Lage
ist. Genannt seien hier nur die elektronisdten und photogrammetrischen Ein-
rid-rtungen.

V.

Der kartographisdren Auswertung der Arbeitsergebnisse der vorstehend ge-
sdrilderten 3 Aufgabenbereiche widmet sidr das Dezernat ,,Kartographie". Seine
Arbeiten finden ihren Niederschlag in den Kartenwerken der Maßstäbe 1 : 5000
bis 1 , 100 000 und in geringerem Umfang in amtlidren Sonderkarten. Ein
Gesamtpersonal von 99 (1958: 92) Köpfen steht für Herstellung, Fortführung,
Vervielfältigung und Drud< dieser Kartenwerke sowie ihren Vertrieb zur Verfügung,

Uber die Entwid<lung der topographischen Kartographie im niedersächsischen
Raum von 1945 bis 1958 geben zwei Veröffentlichungen in diesem Nachridrtenblatt
(1958, S. 138-1 52) einen Uberblicl. Der heutige Stand sei in folgenden Aus-
führungen zu den einzelnen Maßstäben kvrz skizziert:

I :5000
Die Vervielfältigung wurde durdr Erlaß des Niedersächsischen Ministers des
Innern vom 31. 5. 1960 - Nds. MBl. S. 37711960 - grundsätzlich auf den Drud<
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umgestellt. Damit wird, da Lidrtpausen nur nodr ausnahmsweise gefertigt werden
dürfen, eine Steigerung der äußerlidren Güte erreidrt.

I :25OOO

Mit Absdrluß des von 1952 bis 1957 durdrgeführten Sonderberidrtigungsprogram-
mes stand 1958 das vollständig beridrtigte Top. Kartenwerk 1 , 25 000 als Aus-
gangsgrundlage für das Herstellungsprogramm 1 : 50 000 zur Verfügung. Es werden
zwar die Top. Karten 1:25000, besonders hinsichtlidr der Anderung in den
Verkehrseinrichtungen, kurz vor oder im laufe der Herstellung 1 : 50 000 fort-
geführt (s. Absclnitt III), dodr mußte die kartographische Umstellung der ein-
farbigen Blätter auf drei Farben stark eingeschränkt werden.

r : 50 000 
Kartograph am Arbeitsplatz

Die Herstellung dieses neuen topographischen Kartenwerkes hat den Vorang
vor allen anderen Arbeiten des Dezernats. Da es auf Grund eines Abkommeni
mit dem Bund bis Ende 1963 fertiggestellt sein muß, war es notwendig, die
kartographisdren Arbeiten an allen anderen Kartenwerken und Sonderkarten
erheblich einzuschränken !zw. ganz einzustellen. Uber den Stand der Herstellung
1 : 50 000 am 1. 9. 1961 gibt die Anlage Auskunft.

I : 100 000 und Sonderkarten
In diesen beiden Kartenwerken wirkt sidr die Einschränkung zugunsten der
Topographisdren Karte 1 : 50 000 besonders einschneidend ,,rr. b", it vor allem
hinsidrtlich der Kreis- und §Tanderkarten. außerorclentlich bedauerlid.r. In der
künftigen Planung, d. h. von 7964 an, muß neben der Fortführung der Karten-
werke I : 25 000 und 1 ,,50 000 die Behebung der so entstandenen l.ticften gleidr-
rangig berüd<sid'rtigt werden.

VI.
Die tedrnischen Dezernate sind - neben ihren tedrnisd-ren Aufgaben - wesent-
lidr an der Ausbildung des Nachwudrses für den höheren und §ehobenen Dienst



beteiligt. So durdrliefen im Jahre 1960 14 RVRef. und 27 RVl-Anwärter jeweils

für mehrere Monate die Abteilung. Neben den Dezernaten besteht für die Er-

ledigung von Verwaltungsarbeiten das Abteilungsbüro mit 14 (1958: 17) Be-

amtän und Angestellten. Ob die Uberführung von Verwaltungsaufgaben des

früheren Landesvermessungsamtes auf das Landesverwaltungsamt seit dem

1. 5. 1958 nennenswerte Vereinfachungen zur Folge haben wird, bleibt abzuwarten.

Die Niedersäc} sisdre Vermessun gs - und Katasterverwaltun g

- Liegenschaftskataster -

Von Regierungsdirektor Konstanzer, Nds.Ministerium des Innern

§7ie in der Bezeidrnung zum Ausdruck kommt, weist das Kataster Uegensdraften
nach; das sind Grundstücke, grundstüd<sgleidre Rechte und Gebäude. Das Uegen-

schaftskataster ist der einzige Nachweis, der alle Liegenschaften ohne Ausnahme,

also auch steuerfreie und bud-rungsfreie Liegenschaften, umfaßt. Zu den grund-

stüd<sgteidren Redrten, die im Liegensdraftskataster besonders geführt werden,
gehört z. B. das Erbbauredrt.

Dieser vollständige Nad-rweis der Liegensdraften wurde vor etwa 100 Jahren
zu dem Zweck angelegt, die Grundsteuer, die damals wohl die bedeutendste
direkte Steuer war, gleidrmäßig zu verteilen. Als dann ein vollständiger Nadrweis
der Liegensdraften erst einmal vorhanden war, wurde diese Einridrtung immer
mehr auch für andere öffentlidre und für private Bedürfnisse in Ansprudl ge-

nommen. Eine erhebliche Bedeutung hat das Liegensdraftskataster z. B. dadurdr
erlangt, daß es als amtlicles Verzeidrnis, der Grundstüd<e i. S. des § 2 Abs' 2 der

Grundbuchordnung verwendet wird. Heute wird wohl kaum eine Maßnahme, die
sidr mit dem Grund und Boden befaßt, durdrgeführt, ohne daß von den Ein-
richtungen des Liegenschaftskatasters in irgendeiner §(reise Gebrauch gemad'rt

wird. Es muß daher jetzt als ,,Mehrzweckkataster" vielen Anforderungen geredrt

werden, ohne daß es allerdings auf jeden einzelnen Sonderzwed< spezialisie'rt

werden kann.

Von Anfang an wurde das Liegensdraftskataster so eingeridltet, daß es die

Liegensdraften in tatsächlidrer Hinsidrt sowohl in Karten als audr in Registern

daritellt bzw. nachweist. Daran hat sidr nidrts geändert. Nadr wie vor besteht das

Liegenschaftskataster aus dem Flurkartenwerk und den Katasterbüchern.

Das Flurkartenwerk enthält Angaben über Grenzen, Lage, Gebäudebestand,

Nutzungsart und Ertragsfähigkeit sowie die Nummern der Flursti,id<e. In den

I(atasterbüdrern werden die Liegenschaften beschrieben und übersidrtlidr zu-

sammengestellt (vgl. hierzu § 11 des Gesetzes über die Landesvermessung und

das Liegenschaftskataster).

Die Flurkarte dient zur eindeutigen Identifizierung der Liegensdraften in der

Ortlidrkeit. Sie setzt stets eine örtlidle Aufnahme voraus. Man untersdreidet die

Karten nadr der Art ihrer Entstehung - Zahleakataster, graphisdres Kataster -,
nad-r ihrem Maßstab, der im allgemeinen zwisdren 1 : 500 und 1 t 5000 liegt,

nadr ihrem Inhalt - Flurkarte, Sdrätzungskaft€ -, nadr ihrer Abgrenzung -
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Insel-, Rahmenkarten -, nadr der Besdraffenheit des Zeid'renträgers, nadr dem
Fortführungsstand usw.

Der §7ert einer Karte hängt nicht so sehr von diesen äußeren Merkmalen, sondern
entsdreidend davon ab, ob sie die örtlidlen Verhältnisse richtig wiedergibt und wie
genau sie ist. Die Karte darf keine Fehler enthalten. Sie muß der Natur geo-
metrisdr ähnlidr sein. Crundstüd<sgrenzen müssen durch die Karte und die ihr
zugrunde liegenden Vermessungszahlen so genau bestimmt sein, daß damit das
Grundstüd< als ein abgegrenzter Teil der Erdoberflädre einwandfrei festgelegt
(definiert) ist. Viele der Karten, die vor 100 und mehr Jahren entstanden sind,
genügen den heutigen Anforderungen nidrt mehr. Sie müssen daher durdr neue
Karten ersetzt werden, deren Herstellung Neuvermessuflgen erfordedich madrt.

Zu den Katasterbüdrern gehören

das Flurbudr, Es verzeichnet slimtlidre zu einer Gemeinde gehörenden
Flurstüdce nadr ihrer Nummernfolge mit ihren einzelnen
Flächenabsd-rnitten. Im Flurbudr werden nad'rgewiesen:
die Flurstüd<snummer, Lage, Nutzungsart, Flädre,
Klassenbezeichnung und die §Tertzahlen der Boden-
sdrätzung sowie die Ertragsmeßzahlen;

das Liegensdraftsbudr' In ihm sind die Flurstüd<e nach Beständen geordnet. Bei
Grundstücken, die im Grundbudr gebudrt sind, entspridrt
der Bestand in der Regel den im Bestandsverzeid-rnis
eines jeden Grundbuchblatts nadrgewiesenen Grund-
stücften. Das Liegensdraftsbudr besteht aus den einzelnen
Bestandsblättern mit einer Nummer für jedes Bestands-
blatt. Bestandsblätter, die zu ein und demselben Grund-
budrblatt (Eigentümer) gehören, erhalten gegenseitige
Hinweise;

das

Eigentümerverzeichnis, Es wird in der Reihenfolge der Nummern des Liegen-
sdraftsbudres aufgestellt und dient zur Feststellung des
Eigentürners nadr den im Flurbudr eingetragenen Num-

v die Namenskartei:

mern der Bestandsblätter;

Sie wird in alphabetischer Reihenfolge geführt und soll
das Auffinden der einem bestimmten Eigentümer gehören-
den Liegenschaften ermöglichen.

In den Karten und Büdrern des Liegensd-raftskatasters des Landes Niedersadrsen
werden etwa 4,3 Millionen Flursti.icke nachgewiesen. Es handelt sich daher um ein
sehr umfangreidres lwerk, das möglidrst einheitlidr geführt werden muß. soll
seine Einricl-rtung umgestellt oder geändert werden, ist dazu ein erheblidrer Auf-
wand erforderlidr. Die oben erwähnten ständig gestiegenen Anforderungen an
das Liegensdraftskataster verlangen gebieterisdr die Neueinrichtung so*ohl de.
Karten als audr der Registernachweise. An dieser Aufgabe wurde in den letzten
Jahren intensiv gearbeitet. Der Registernadrweis wurde anläßlich der Ubernahme
der Bodensdrätzurg in das Liegensdraftskataster vollständ,ig neu aufgestellt. Aus
gleidrem Anlaß wurden die Katasterkarten auf transparert" zeidrentrliger, die
,,Mutterpausen", umgezeichnet. Ein Teil der Flurkaiten konnte anläßiidr'von
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Flurbereinigungen und durch Katasterneuvermessungen neu hergestellt werden.
Darüber hinaus wurden und werden bei jeder Gelegenheit die Katasterunterlagen
verbessert und die Flurkarten oder Teile davon neu kartiert. Es wird jedodr nodr
besonderer Anstrengung bedürfen, bis die vorhandenen etwa 40 000 Flurkarten
vollständig ernenert sirrd.

Stred«enmessung bei
einer Fortführungs-

vermessung

Jede Veränderung/ die sich auf die
im Kataster geführten Angaben aus-

wirkt, muß in den Nachweisen des

Liegenschaftskatasters nachgeführt
werden. Man unterscheidet (ugl. Fort-
führungsanweisung I Nr. 2 tll) Ver-
änderungen in der Form des Grund-
stücks, in seinen Eigenschaftsangaben
(Anderung des Gebaudebestandes,
der Nutzungsart/ der Klassen- und
\Wertzahlen der Bodenschätzung), in
der Kennzeichnung (Anderung der
Lage- oder Gebäudebezeichnung, der
Flurstücksnummer, der Bezirke) und
im kartenmäßigen NacJrweis der

Grenz- und Vermessungsmarken. Die
Eigentumsangaben milssen ebenfalls
fortgeführt werden. Inr Jahre 1960

sind rd. 174 000 Eigentumsveränder-

:::ilJX i:1äT:ste.rachweise 
über-

Zur Besdrleunigung der Abmarkungsarbeiten wird
ein Steinsetzgerät verwendet
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De Veränderungen, die die meiste Arbeit verursadren, sind die sogenannten
Formveränderungen, das sind soldre, durdr die sidr die Form des Grundsttid<s
ändert. Dazu gehören Grundstüd<steilungen, die Abzweigung von größeren oder
kleineren Trennsttid<en (2. B. Bauplätzen, Anteilen, die zu Straßen- oder §[asser-
laufausbauten abgegeben werden), Grenzbegradigungen bzw. Grenzausgleidre und
dergleid'ren mehr. Bevor diese mit einem Eigentumswedrsel verbundenen Ande-
rungen in das Grundbudr übernommen werden könnea, müssen die neuen Grenzen
bei einer örtlid'ren Vermessung dem §Tillen der Beteiligten entspredtend abgemarkt,
anerkannt und so aufgemessen werden, daß sie in d.ie Katasternadtweise ein-
getragen u/erden können. \(ras diese sogenannten Fortführungsverrnessungen
häufig sdrwierig macht, ist die örtlid,e §Tiederherstellung der redrtmäßigen Grenzen
des Stammgrundstücft,s, dessen Form verändert werden soll. §üie häufig diese
Veränderungen sind, mag daraus ersehen werden, daß im Jahre 1960 rd. 25 000
Fortführungsvermessungen von den niedersädrsisdren Vermessungsdienststellen und
den Offentlidr bestellten Vermessungsingenieuren ausgeführt wurden. Das Ergebnis
der Fortführungsvermessungen und Grenzfeststellungen wird örtliü durdr die
Abmarkung der Grenzpunkte sidttbar gemadrt. Den Beteiligten werden die Grenz-
marken vorgezeigt.

In einer Abmarkungsniedersd-rift (s 22 des Gesetzes über die Landesvermessung
und das Liegensdraftskataster), die im Falle der Zustimmung von den Beteiügten
unterschrieben werden soll, werden die Ergebnisse der Vermessung festgehalten.

II.
Die Einridrtung und Fortführung des Liegensdtaftskatasters und die Ausführung
der dazu erfordedichen vermessungen sind Aufgaben des Landes (s I des cesetzes
über die Landesvermessung und das Liegensdraftskataster), das sidr zur Durdr-
führung dieser Aufgaben der 68 Katasterämter als untere Behörden des vermes-
sungs- und Katasterdienstes bedient (1 11.1 der Allgemeinen Denstanweisung für
die unteren und mittleren vermessungs- und Katasterbehörden vom 30. 5.1961).
De Katasterämter verwalten, führen und erneuern das uegensdraftskataster für
ihren Amtsbezirk, übernehmen die Ergebnisse ihrer eigenen sowie der vermes-
sungen anderer Dienststellen und der Uffendidr bestellten Vermessungsingenieure
in das uegensdraftskataster, wirken laufend dabei mit, das Grundbudr und das
Grundbesitzkataster der Finanzverwaltung mit dem Liegensd,aftskataster in Uber-
einsti_mmung zu halten und erteilen Auskunft, Absdrriften und Abzeichnungen aus
dem-I iegensdraftskataster. Der umfang, in dem von den Einridrtungen des Liegen-
sdraftskatasters Gebraudr gemad-rt wird, geht daraus hervor, daß im Jahre ioeo
rd. 155 000 Anträge .auf Erteilung von Abschriften und Abzeidrnungen bei den
Katasterämtern gestellt und von diesen erledigt worden sind.
zu den Aufgaben der Katasterämter gehört es, die in ihrem Amtsbezirk anfal-
Ienden vermessungen auszuführen. Dabei handelt es sidr vor allem um Fort-
führungs- und Neuvermessungen sowie Grenzfeststellungen. Diese Vermessungen
können unter bestimmten voraussetzungen audr von 

"id"."r, 
behördlidren V-er-

messungsstellen sowie von Offendidr bestellten Vermessungsingenieuren ausgeführt
werden. In Zusammenarbeit mit dem Niedersädrsisdren Lindesverwaltuägsamt

- Lande^svermessung - wirken die Katasterämter bei der Ergänzung, Lauiend-
haltung, sidrerung und uberwadr.ng der geodätisdren Grundagän der üermessung
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im Lage- und Höhenfestpunktfeld mit.
Sie führen topographische Aufnahrnen
für das Flurkartenwerk und für die

Deutsche Grundkarte 1 : 5000 aus.

Auch andere Vermessungen werden
vom Katasteramt auf Antrag erledigt.

Auf dem Gebiet der Kartenherstellung
sind die Katasterätnter vor allem bei

der Herstellung der Deutschen Grund-
karte 1 : 5000 stark beteiligt. Von den

12 240 Blättern dieses Kartenwerks,
die auf das Land Niedersacihsen ent-
fallen, haben die Katasterämter seit

1950 die Grundrißdarstellung für ca.

8000 Vollblatter fertiggestellt. Sie

wirken darüber hinaus bei der Laufend-
haltun g des amtlichen topographisclen
Kartenwerks I z 25 000 mit. Auch die
Beglaubigung und Herstellung von
Lageplänen für Bauvorhaben ist ziem'
lich umfangreidr. Im Jahre 1 960 wurden
fast 60 000 Lagepläne beglaubigt oder
hergestellt. hn Zuge dieser Arbeiten
wurden nahezu 5 5 000 Cebaude ein-
gemessen. Auf dem Gebiet des Karten-
dienstes sind noc} die Herstellung und
Fortführun g der arntlichen En tfernun gs-

und anderer Sonderkarten sowie die Abgabe von Entfernungsbesdreinigungen er-

wähnenswert.

Von den anderen Arbeiten sind die Erstattung von Cutadrten, gutachtlichen Auße-

rungen und Auskünften über Grundstüd<swerte, die Sammlung von Kaufpreisen

urri ihr. Auswertung sowie die Tätigkeit des Katasteramts als Gesdräftsstelle des

Gutadrteraussdrusses nadr dem Bundesbaugesetz zu nennen.

In der Mittelinstanz werden die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens

von den 8 Regierungs- (Verwaltungs-)präsidenten wahrgenommerf bei denen

vermessungs- u;d kaüstertedtnische Der"rnate eingerid'rtet sind. Zu _ihren Auf-
gabe, geh-ören u. a. (vgl. 221 der Allgemeinen Dienstanweisung) die Organi-

J"tiorrr-l Verwaltungs-, Pärsonal-, Ausbildungs- und Haushaltsangelegenheiten auf

dem Gebiet des Vermessungs-r Karten- und Katastenvesens, die Dienstaufsidrt

über die Katasterämte. .rr,ä Off"ntl.idr bestellten Vermessungsingenieure, die

Koordinierung aller im Bezirk anfallenden vermessungs-, karten-__urrd kataster-

technisclren Aib"it.rr, die Ausführung soldrer Arbeiten, soweit ihre \üahrnehmung

an dieser Stelle erforderlidr, zwed<mäßig oder wirtsdlaftlich ist, u. a. m.

Bestimmte, übergebietlidre Aufgaben werden vom Niedersädrsisdren l:ndesver-

*"ltungru*t - iandesuermessung - als mittlerer Landesbehörde wahrgenommen,

worüber an anderer Stelle beridltet wird.
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Oberste Landesbehörde für alle Vermessungs- und Katasterangelegenheiten ist
der Niedersädrsisdre Minister des Innern.

Das Personal der unteren und mittleren Katasterbehörden ohne Niedersäd'rsisdres
Landesverwaltungsamt 

-Landesvermessung- 
umfaßt z. Z. 555 Beamte und

1265 Angestellte der Verg.-Gruppen III bis VIII des BAT. Dazu kommen nodr
130 vermessungstechnisdre Angestellte, die für die Ubernahme der Bodensdrät-
zungs- bzw. Nadrschätzungsergebnisse eingesetzt sind. Außerdem werden An-
gestellte besdräftigt, deren Vergütung aus korrespondierenden Titeln bezahlt wird.
Beamte im Vorbereitungsdienst, Lehrlinge und Arbeiter sind hierbei nidrt mit-
gezähk. Von den Beamten gehören 108 dem höheren, 293 dem gehobenen und
154 dem mittleren vermessungsted-rnisdren Dienst an.

§7ährend die laufenden Arbeiten der Katasterämter in den letzten 10 Jahren
durdrsd'rnittlich um etwa 1000Ä zugenommen haben, ist das Personal nur um
etwa l5o/s vermehrt worden. Daß die Anträge trotzdem, wenn audr nidrt immer
fristgerecht bewältigt werden konnten, dürfte nicit zuletzt der intensiven Rationa-
Iisierung zuzusdrreiben sein, die sidr auf alle wesentlidren Arbeitssparten erstred<te.
Beispiele dafür sind

die Erleichterung des vermessungstedrnisdren Außendienste durdr Motorisierung,
durch Vereinfadrung bei der Grenzfeststellung, durch den Einsatz neuzeitlid'rer
Geräte und durdr die vermehrte Einstellung von Vermessungsgehilfen;

die Ordnung und Sichtung desVennessungszahlenwerks und, wo immermöglidr
und zweckmäßig, die Führung von Vermessungsrissen DIN A 2 im Felde;

die Herstellung neuzeitlidrer Rahmenkarten unter Auswertung des vorhandenen
Materials in möglidrst einfachen Verfahren;

der verstärkte Einsatz der Photogrammetrie für die Herstellung der Deutsdren
Crundkarte wie auch für die besd-rleunigte Herstellung von Flurkarten;

verbesserte Berechnungs- und Zeidrenmethoden (Vereinfadrungen bei der Flädren-
berechnung, Einsatz leistungsfähiger Masdrinen bei der Koordinatenberedrnung,
Ritzverfahren);

die Medranisierung bei der Herstellung von Absdrriften und Abzeidrnungen durch
Herstellung transparenter Karten, durdr den Einsatz neuzeitlidrer Lidrtpaus-,
Photokopier- und Reproduktionsgeräte;

der neuzeitlidre Registernadrweis im neuen Liegensdraftskataster (Liegensdrafts-
budr in Karteiform);

Verbesserungen in der Unterbringung der Dienststellen, neuzeitliche Büro-
einridTtungen.

Seit etwa einem Jahr werden die bei den Katasterämtern anfallenden größeren
Redrenarbeiten durcl das beim Niedersädrsisdren Landesverwaltungsamt auf-
gestellte Redrenzentrum ausgeführt. Außerdem laufen z. Z. Versuche zur Um-
stellung des Uegenschaftskatasters auf Masdrinenlodrkarten. Diese Versudre sind
z. T. sd,on in das Stadium der praktisdren Erprobung eingetreten. Von dem
Lod,kartenkataster wird erwartetr daß sogenannte ,,Sekundärkataster" für das
Finanzamt, das Grundbudramt, für kommunale Dienststellen und andere inter-
essierte Stellen rein maschinell und daher wesentlich leidrter als bisher hergestellt
werden können. Außerdem, kann die Aussagefähigkeit eines Liegensdraftskatasters
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auf Lodrkarten in wesentlidr größerem Umfang ausgeflutzt werden, da eine
masdrinelle Auswertung in kürzester Zeit nadr bestimmten Gesidrtspunkten
geordnete Angaben, Ubersidrten und Zusammenstellungen liefert.
Eine der Hauptaufgaben der Zukunft wird die verstärkte Erneuerung des Flur-
kartenwerks sein müssen. Eine wesentlid're Leistungssteigerung auf diesem Gebiet
wie aud'r bei den laufenden Arbeiten wird dadurdr angestrebt werden müssen,

daß neuere tedrnisdre Entwicklungen sowohl der Aufnahme- als audr der Aus-
werte-, der Rechen-, Kartier- und Zeidrentechnik in nodr stärkerem Umfang
eingesetzt werden.

Die niedersächsische Landeskulturverwaltung

Von Oberregierungs- und -vermessungsrat O I den h a g e,
Niedersächsisdres Ministerium für Ernährung, Landwirtsdraft und Forsten

In den letzten Monaten wurde versdriedentlidr auf den 150. Geburtstag der
Landeskulturbehörden hingewiesen, die in Preußen auf Grund des ,,Ediktes über
die Regulierung der gutsherdidren und bäuerlidren Verhältnisse" vom 14. Sep-
tember 18ll gesdraffen worden waren. Dabei dürfte es interessieren, daß bereits
durdr die ,,Gemeinheitsteilungsordnung für das Fürstentum Lüneburg" vom
25. Juni 1802 das Landesökonomiekollegium in Celle als Behörde gebildet wurde.
Gesetzlidr geregelte landeskulturelle Vorhaben wurden sdron im I8. Jahrhundert
durdrgeführt. Hier seien lediglidr die ,,landesherrlidre Resolution wegen Ver-
setzung der Gutsleute" von 1718 für das Fürstentum Lauenburg und die ,,Ver-
ordnung für Gemeinheitsteilungen" im Fürstentum Osnabrüd< von 1721 erwähnt.

Die Entwiddung der Landeskulturverwaltung ist innerhalb der ehemaligen Provinz
Hannover und der früheten Länder Oldenburg, Braunsdrweig und Sd'raumburg-
Lippe untersdriedlich gewesen. Dieser Umstand bzw. die geltenden Gesetze
waren zu berüd<sichtigen, als nach Bildung des Landes Niedersadrsen im Jahre
1946 eine niedersädrsisdre Landeskulturvetwaltung gesdraffen werden mußte. Die
z. Z. bestehende Organisation ergibt sidr aus dem nadrfolgenden Sdraubild.

An Personal (einsd-rließlidr Oberste Siedlungs- und Flurbereinigungsbehörde, Ab-
teilung III A beim Niedersädrsisdren Ministerium für Ernährung, Landwirtsdraft
und Forsten) sehen die Stetlenpläne fär 1961 (in Klammer Bedienstete mit tedr-
nisd'rer Vorbildung) vor :

Beamte 3oo (182) Stellen
Angestellte 596 (340) Stellen
Arbeiter 64 Stellen
In der Ausbildung 28 ( 20) Stellen
Insgesamt: 988 Stellen.

Die niedersädrsisdle Landeskulturverwaltung hat umfangreidre und vielseitige
agrarpolitisd're Aufgaben zu erfüllen. In Niedersadrsen gehören im Gegensatz zu
,nderet Ländern der Bundesrepublik nodr ein Fünftel der Gesamtbevölkerung
einem landwirtsdraftlidren Berufe an. Etwa 300 000 Betriebe bewirtsdraften eine

landwirtsd'raftlidre Nutzflädre von rd. 2 8OO OOO ha. Der Gemeinsame Europäisdre
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@gonisofion der lqndes g des londes Niedersqch
S{ond: /. l. 1962

Markt stellt die niedersächsische Landwirtschaft vor große Aufgaben. lVenn sie
bestehen will, muß sie in die Lage versetzt werden, weitere Rationalisierungen
durchzuführen. Hierbei wird allen Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur
eine entsdreidende Bedeutung beigemessen.

Unter dem Sammelbegriff ,,Agrarstrukturverbesserung" werden Maßnahmen wie
die der Flurbereinigung, der Aufstod<ung von Kleinbetrieben bis zur Größe eines
Familienbetriebes, der Aussiedlung zur Auflod<erung der Dorflage sowie der
zur günstigeren Cestaltung der inneren Verkehrslage und der Regelung des
lwasserhaushalts der Böden verstanden. Dazu gehören u. a. audr der §Tirtsdrafts-
wegebau sowie die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen auf dem
Lande durdr umwandlung bisheriger Padrt- in Eigentumsfläd,en und die sdraffung
von Nebenerwerbssiedlungen für Landarbeiter.
Bei diesen Maßnahmen steht an erster stelle die Flurbereinigung. Im Gegen-
satz zu früheren Jahrzehnten, in denen sidr die verkoppelungen .rrd u-legungen
im wesentlichen auf die sdraffung eines neuen §7ege- und Gewässernetzäs und
die Zusammenfassung der Grundstäd<e besd'rränkien, ist die Flurbereinigung
heute zu einer Maßnahme geworden, mit deren tlilfe eine umfassende Neuordiun!
des ihr unterworfenen Gebietes erzielt wird. Die Flurbereinigung wird mit Red-r-t
oft als Integralmelioration bezeichnet. §7enn audr die Zerspltteiung der Grund-
stücke in Niedersadrsen im großen und ganzen nicht so staik ist wii in den süd-
lidren und südwestlidren Bundesländern, so ist die Flurbereinigung dennoch in
unserem Lande dringend notwendig. Neben der Zersplitterung-zeigen viele
Grundstücke eine unwirtsdrafdidre Form. Vor allem können in w-eiten 

-Gebieten

des gesamten Landes die wassenvirtsd'raftlichen Maßnahmen nur im Rahmen von
Flurbereinigungsverfahren sinnvoll gestaltet werden. viele verfahren sind wegen
des Baues von Autobahnen und sonstigen öffentlichen Anlagen erforderlidr.-ln

Obersle S iedlu ngs - uN flu rbcrci nig u ng sbeh örde

Oer Nieders. Minisfer für Ernöhrung, Londwirfschoff und Forgten

&re §iedluagsbehNc Obcrc Siedlungsbelö,*: OfuT §iedlungsbelffie:
Grerc Fl urbrcinigurysbctä tle :

Nds. Ye r wo lfu ngs prö s i denl

Errunschveig

Oberc Flu rb erc i n i g un sg beh ö rdc :
Nds. lqndeskulfurcml

llonnoyer
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den letzten Jahren werden ebenfalls Zwed<flurbereinigungen durdrgeführt, um

die Voraussetzungen für die Verwertung der städtisclen Abwässer durd'r Ver-
regnung zu sdraffen.

Nadr den neuesten Untersudrungen sind von den rd. 2,8 Mio ha landwirtsd'raft-

lidre Nutzflädre erwa 650 000 ha dringend flurbereinigungsbedürftig.

§rährend vor dem letzten Kriege im Durdrsdrnitt jähflidl rd. 3500 ha umgelegt

worden sind, konnte das Flurbereinigungsergebnis seit 1945 laufend gesteigert

werden. So betrug die bearbeitete FlädTe

im Jahre 1950 6 454 ha

l;zl ,ä?33 l:
Der innerhalb der Flurbereinigungsverfahren erforderlidre Ausbau der \rege-
und Gewässernetze gehört ebenfalls zu den Aufgaben der Landeskulturbehörden.
Ganz abgesehen davän, daß mit der erheblidren Zunahme der Bereinigungsflädren
audr auf dem Gebiete des Ausbaues weitere Arbeiten anfallen, werden wegen

der ständigen Zunahme der Motorisierung in der Landwirtsdraft an den Ausbau

und insbeiondere an die Befestigung der §rege immer höhere Anforderungen

\weg in der rroru"r"i.igullll'q.,ard vor der Befestigung

gestellt. Das Bild 1 aus der Flurbereinigung Loquard, Landkreis Norden, zeigt

Insdraulidr, daß soldre \7ege mit motorisierten Fahrzeugen und sdrweren land-

wirtsd'raftlidren Maschinen nidrt mehr zu befahren sind.

§flährend früher die vege in der herkömmlid,en §reise - abgesehen von der
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Dampf walze im Handbetrieb
festigungsmethoden unter Einsatz

gehärtet wurden, werden heute moderne Be-
von großen Baumaschinen angewandt.

Der gleiüe \W'eg naö u"- ,,ro"Xtäl Betonfahrbahn. Er hat außerdem
auf einer Seite eine Baumreihe erhalten

Große Anstrengungen sind von der niedersächsisdren Landeskulturverwaltung
auch auf dem anderen wichtigen Gebiet, nämlidr der landwirtschaftlicfien Sied-
lung, gemacht worden. In der Zeit von der §7ährungsreform bis zum 30. Juni
1961 sind im Lande Niedersadrsen insgesamt über 44 600 Siedlerstellen mit über
213000 ha geschaffen oder gefördert worden. Davon sind rd. 33 100 Neben-
erwerbsstellen. Auf Heimatvertriebene und Flüchtlinge entfallen rd. 36 500 Stellen
rnit 177 500 ha. Mit diesen Ergebnissen steht Niedersachsen auf dem Gebiete
der_siedlung an der spitze aller Bundesländer. z. z. wird die siedlung besonders
stark durdr die Bereitstellu_ng von Domänen gefördert. Die Erfahrung hat gezeigt,
daß bei anfallendem siedlungsland eine vernünftige Einteilung .r;'d d".it d.i"
sd-raffung lebensfähiger siedlerstellen in vielen Fillen nur dinn gewährleistet
ist, wenn in den betroffenen Gebieten gleichzeitig ein Flurbereinigungsverfahren
durchgeführt wird.
Sowohl in Flurbereinigungs- als audr in Siedlungsverfahren müssen d.es öfteren
aus versdriedenen Gründen Fläcl-ren kultiviert und insbesondere zu diesem Zwe&.
umgebroc.hen werden. so ist u. a. von der Firma ottomeyer in Bad pyrmont ein
Pflug entwid<elt worden, mit dem Furchen bis zu 2 m Tiefe gezogen werden
können G. Bild 3).

um den vielfältigen Anforderungen gewadrsen zu sein, die an die Landeskultur-
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Der Ottomeyer-pflus im 
-Einsatz.,n,f 

,"11äLo" o* Furöe stehen 2 tokomob,en,
die den Pflug-an Drahtseilen ziehen

verwaltung bei der Durdrführung ihrer agrarpolitischen Aufgaben in redrtlidrer,

landwirtsÄaftlidr-betriebswirtsdraftlidrer, planerisdrer und technisdrer Hinsidrt

gestellt werden, ist ein frudrtbares Zusammenwirken der entsprechend versdrieden-

ärtig vorgebildeten Fadrkräfte von jeher notwendig gewesen. Die raumplanerisdren

urrd tedr-rrisdren Belange werden dabei in der Hauptsadre von Bediensteten mit
vermessungstedrnisdrer Vorbildung wahrgenommen'

Die Steigerung der Flurbereinigungsergebnisse und die starke Förderung der

Siedlung-war.i, d" das Personil aus den bekannten Gründen nur unwesentlid-r

uerrrrehit *erden konnte, ohne die Mirwirkung anderer Stellen und eine starke

Automatisierung nidrt möglidr gewesen. So werden große vermessungsted'rnisdre

Arbeiten .o*otl in der Flurber.irig.rng als audr in der Siedlung von Uffentlidr

bestellten Vermessungsingenieuren ausgeführt. Die Photogrammetrie -wird immer

mehr mit Erfolg einges.trl. Die Siedlungsgesellsdraften sind auf Grund des Reidrs-

siedlungsgeseträr udn 1919 sehr stark in die Siedlungstätigkeit eingeschaltet wor-

den. Bäiier beschleunigten Zusammenlegung können ,,geeignete Stellen" mit-

wirken. Dankbar wird airerkannt, daß die Vermessungs- und Katasterverwaltung

im Interesse der Verwaltungsvereinfadrung die Landeskulturverwaltung dldur$
unterstützt, daß sie versd'rieäene vermessungstedrnische Ergebnisse,-wie z' B' die

Feststelluni der Verfahrensgrenze, ohne Mitwirkung der Landeskulturverwaltung

direkt von" den o.b.V.L 
-tibernimmt. In diesem Zusammenhange darf darauf

hingewiesen werden, daß die Landeskulturverwaltung durch -ihre Verfahren von

ailä ei"sdrlagigen Stellen die meisten Neuvermessungsunterlagen liefert und so

von.Jah*u j"h. immer mehr zur Erneuerung des Katasters beiträgt.

Für die Automatisierung sind in der niedersädrsisc{ren Landeskulturverwaltung

bisher eingesetzt:

1 Relais-Redrenautomat ZUSE Z 11,

1 elektronische Redrenanlage ZLISE Z 22R,
4 elektronisdre Planimeter ZI-J.SE Z 80,

20
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Schreiblodrer IBM 26,
Lochprüfer IBM 56,
kartengesteuerter Streifenlodrer IBM 063,
streifengesteuerter Kartenlocher IBM 046 |
Magnetlocher IBM ll,
Sortiermaschine IBM 082.

De weitere Herstellung der Register mit IMB-Geräten wird z. z. im Lohnverfahren
veryeben. Mit einem weiteren Ausbau der Automation ist auf jeden Fall zu
redrnen.
Im Rahmen dieses Aufsatzes konnten. nur die widrtigsten Aufgaben der Landes-

-k{qryerlaltung 
angesprod'ren werden. Erwähnt sei 

-hier jedoä nodr, daß etrra
60 000 - 70 000 Betriebe aufgestockt werden müssen, um eine ,,sdrlepperfähige
Größe" zu erreidren. Etwa 10 000 Aussiedlungen sind erforderiidr. ioa .iia
der Emsland- und Ktistenplan nidrt durdryeftihrt und s&on muß die [andes-
kulturverwaltung bei dem wasserwirtsdraftlidren vorhaben in den weiten Niede-
rungen der Oker, Aller und Leine mitwirken.
Die Zelsetzung aller Arbeiten ist, daß audr die niedersädrsisdre Landwirtsdraft
den §tlettbewerb am Europäischen Markt erfolgreidr bestehen kann.

beimNiedersaasira?I"nffi H,l',1l::'ind-vermessunssamt
Von oberreg'*"::ä:1ffi::ffi"1ff 

;11i; Jl,fJr.orsteinridrtungs'

Das Niedersädrsisdre Forsteinridrtungs- und -vermessungsamt ist eine Sonder-
dienststelle der Landesforstverwaltung. Es untersteht unriittelbar dem Nds. Mi-
nister für Ernährung, Landwirtsd'raft und Forsten, Abt. Iv - Forst- und HoIz-
wirtsdlaft. In seiner heutigen Form. besteht es seit dem 15. Januar 1950, als die
Zusammenlegung, der provisoriscl'r in Sarstedt untergebradrten Denstsielle mit
seiner bis zu diesern Zeitpunkt als ,,Auflenstelle; bezeidrneten ehemaligen
,,Braunsdrweigisdren Forsteinridrtungs- und versudrsanstalt" erfolgte.
Das Forsteinridrtungs- und -vermessungsamt, im, folgenden mit seiner Kurz-
bezeid'rnung,,Forsteinrichtungsamt" geninnt, ist sadri.J.r-personell in die drei
Arbeitsgruppen Forsteinrichtung, standortaufnahme und vermes-
sung gegliedert.

De nadrstehende ubersidrt zeigt den Personalstand am 1. Januar 1961 :

I n."-te - Bes. Gr. I Srr*11

I 
aeamte ll I rvu valvu vtalvrulvll ull I lx lLenrlinse

Angestellte Summe
Ange-
stellte

Leitung - Verwaltg. 1l ,1, 2l, 
I

Forsteinriütung l,
2ll

sl ru

rl6

5l 3l
Standortaufnahme l,

2t

Vermessung l,
,l



Der räumliche Aufgabenbereicl-r umfaßt die gesamten staats- und Kloster-

iorsten im Land Niedeisadrsen mit insgesamt 355 4gO ha. Im Nds. Verwaltungs-

bezirk Braunsdrweig wurden bis zum Inlrafttreten des Cesetzes über den Körper-

sdrafts- und Genoisensdraftswald vom 4. März 1961 (siehe letzter Absatz) auf

Grurrd des Gesetzes die Ausübung der Forsthoheit und die Forstaufsidrt über

Privatforsten betreffend vom 30. April 1861 zusätzlidr 20 500 ha Aufsidrtsforsten

in Anlehnung an die für die Staatsfotsten geltenden Bestimmungen betreut'

Der sachliche Aufgabenbereidr des Forsteinridrtungsamtes ist im Einführungs-

erlaß zur ,,Forsteinriditungsvorschrift für die Nds. Landesforstverwaltung - RdErl'

des Nds. Mfel-uf. ,o^ i7. Juni 1955 - lVlS F 352.00 - 20 -ilt abgedrud<t

im Nds. MBl. 1955, Seite 614 - umri55sn.

Hierin heißt es u. a.:

..Die niedersädrsisdren Lan«lesforsten sind unter Vahrung der Standortskräfte mit d€m Ziel hödrstmöglidrer

h""L-;;-äü;;a;äge so*i" der Deckung des allgemeinen Holzbedarfs nadrhaltig zu bewirtsdraften. Den

Interessen der allgemlinen landeskultur ist gebührend Redrnung zu tragen'

Im Rahmen dieser Zielsetzung ist es Aufgabe der Forsteinridrtung, für die einzelnen Forstbetriebe

a) den Valdzustand zu erheben und kritisdr zu beurteilen,

b) langfristige Betriebspläne nadr den vom Niedersäüsisdren Minister für Ernährung, Landwittsöaft und
' 

Foriten edassenen Ridrtlinien aufzustellen,

c) den Betriebsvollzug zu kontrollieren und den Betriebserfolg auszuwerten'

Zu ilen Aufgaben der Forsteinridrtung gehört außerdem die Durdrführung von valdbewertungen."

und vveiter:

..Die sidr aus dieser Vorsdrrift ergebenden Aufgaben sind vom ,Niedersädrsisden Forsteinridltungs- und
1r-;;;;;;;.it i. foigenden ,Firsteinridrtungiamt' genannt, wahrzunehmen, sofm lidrt die Zuständig'

feit der nigierungs(Vtrialtungi-)präsidenten oder der 
-Forstämter 

gegeben ist. 
- 
Das Forsteinridrtungsamt-fr"ir* 

O"r?tftnäng aer ihmlbertragenen Aufgaben,Ergänzende Anweisungen'zu edassen."

Obwohl im Einführungserlaß an keiner Stelle die Herstellung von Karten und

Flädrensdrriften erwäh;t ist, sind diese von der Vermessung zu erstellenden

Grundlagen eine conditio sine qua non für die von Forsteinridrtung und Standort-

aufnahmä durdrzuführenden Aufgaben. Karten mit einwandfreier Grundriß-

darstellung und hieraus herzuleitenden zuverlässigen Flädrenangaben.bilden eine

wesentlid; Voraussetzung für die §Taldzustandserfassung, insbesondere für die

Ermittlung des Holzvorrats.

In den folgenden Ausführungen werden der Ttemenstellung zufolge die ver-

,n.rrungr,.älnisdren Arbeiteri des Forsteinridrtungsamtes im Vordergrund der

Betradriungen stehen. Dies darf jedoch nidtt zu der Folgerung_führen, das Sdrwer'

gewidrt dä Dienststelle läge auf vermessungstedrnisdrem Gebiet. Die Vermes-

i."g""A"if. i.t 
"ud, 

hier iur dienendes Cliia ftr Verwaltung--und §Tirtsdraft.

i" ä.. Zuverlässigkeit ihrer mathematisdr-geometrisdlen Grundlagen -liegt ihre

B"d.utung und ilir §rert für diejenigen, die mit Hilfe des ,,Rohstoffs Karte"

wirtsdraftiidre Erkenntnisse gewinnen und hieraus betriebstechnisdre Folgerungen

ziehen.

Um die vermessungstedrnisdren Arbeiten nadr einheitlidren Gesid'rtspunkten aus-

,u.iAi.", wurde däm letzten Satz des Einleitungserlasses entsPredrend eine ,,Er-

;i;;;äJ Är*.i.urg für die vennessungs- und kartentedrnisdren Arbeiten" her-

I,rrg.g"U.". In ihr slnd die der Vermeszung zugewie_senen Aufgaben.sowie tedr-

,irä"" Einzelheiten über die zu erstelenäen Forstkarten und Flädrensdrriften

festgelegt.
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Unter Forstkarten sind hier im besonderen zu verstehen:
1. die Forstgrundkarte im Maßstab 1 : 5000,
2. die Grenzkarte, abgeleitet aus der Forstgrundkarte,
3. die Blankettkarte im Maßstab 1 : 10000,
4. die Betriebskarte, auf der Crundlage der Blankettkarte,
5. die Ubersidrtskarte im Maßstab 1 : 50 000.

Zu den Flädrenschriften zählen vor allem'
1. das Fläcfienbuch,
2. die Gegenüberstellung der Fläd'renangaben des Katasters und des

FIädrenbuchs,

3. die Holzboden-Nachweisung,
4. die Flädrenveränderungsnadrweisung.

unter allen oben aufgeführten unterlagen nimmt die Forstgrundkarte eine
Sdrlüsselstellung ein. Sie dient u. a. dem Nadrweis des forstfiskalisdren Grund-
eigentums und seiner forstwirtschaftlidren Einteilung. Sie ist die Grundlage für
alle Flädrenberedrnungen und für die Blankettkarte 1 :10 000.
AIs nad'r dem Zusammenbrudr im Jahre 1945 die ersten Versudre unternommen
wurden, um die durdr den Krieg zum Erliegen gekommene Forsteinridrtungsarbeit
wieder aufzunehmen, war bald zu erkennen, daß insbesondere auf vermessungs-
tedrnisdrem Gebiet ganz erheblidre Anforderungen gestellt werden würden, und
zwar aus folgenden Gründen:
1. durdr Kriegsereignisse und Folgesdräden war ein beträdrtlidrer Teil der Forst-

grundkarten und Flädrenunterlagen verlorengegangen,
2. die nadr dem Kriege einsetzende Intensivienrng der Forstwirtsdraft mußte

zwangsläufig verfeinerungen in der Forsteinridrtungsarbeit und damit audr
in der Herstellung von Karten und Flädrensdrriften nadr sidr ziehen,

3. die nodr vorhandenen unterlagen waren im allgemeinen und aus den bei 2.
genannten Gründen in ihrer äußeren Verfassung und in ihrem Inhalt so ver-
altet, daß sie für die geplanten Arbeiten auf keinen Fall mehr als braudrbar
bezeidrnet werden konnten.

Die schwerwiegendstea Mängel der nodr vorhandenen unterlagen bestanden
darin, daß die alten spezialkarten (Vorläufer der heutigen Foritgrundkarten)
uneinheitlidre, vom Maßstab L 5000 abweidrende Maßstäbe aufwieien, daß sie
kein. Bezugsnetz hatten, daß sie größtenteils erheblid-re äußere Besdrädigungen
infolge unsadrgemäßer Aufbewahrung und Behandlung aufwiesen und d--aß 

-sie

- obwohl seit Jahrzehnten nidrt fortgeführt - durdr Eintragungen früherer
Ergänzungsarbeiten unübersichtlid'r geworden waren. Von keinei dieser Karten
waren Mutterpausen vorhanden.
Bei einer Gesamtflädre von 355 490 ha staats- und Klosterforsten ergab sidr, als
die Arbeiten des Forsteinridrtungsamtes planmäßig aufgenommen werd-en konnten,
folgendes Bild'
a) brauchbare Karten mit Netz, für eine zeichnerische Erneuerung

(Herstellung von Mutterpausen) geeignet
b) veraltete/ unbrauchbare Karten
c) durch Kriegseinwirkungen verlorengegangene Karten

rd. 5 o/o

rd. 76 "Ä
rd. lg "/".

23



Das umfangreiche einrichtungsted'rnisdre Arbeitsprogramm im Laufe der letzten

Jahre (jährlidr etwa 30 000 ha) setzte voraus, daß die vermessungstechnisdren

Arbeiten bei möglidrst hoher Qualität rationell durdrgeführt wurdgn. Die je-

weiligen Arbeitsvelrfahren hatten sidr den örtlichen Gegebenheiten, den karten- und

verm-essungstechnisdren Voraussetzungen, der Personallage und den verfügbaren

Mitteln anzupassen. So entstanden neue Forstgrundkarten

durdr zeidrnerisdre Eilreuenrng alter Spezialkarten,

unter Verwendung von Kataster-Flurkarten und gleidrzeitiger Koordinierung
mit Hilfe von Paßpunkten,
durdr vereinfadrte Forstneumessungf

durdr Einsatz der Aerophotogrammetrie.

Die rege Vermessungstätigkeit im ganzen Lande Niedersadrsen führte zwangs-

läufig zu enger Zuiammenarbeit mit allen übrigen Vermessungsdienststellen.

Insbäsondere i.l hi.r die nun bereits mehr als ein Jahrzehnt bestehendg hervor-
ragend bewährte Zusammenarbeit mit der Vermessungs- und Katasterverwaltung

hervorgehoben. De wesentlidte Bedeutung dieser Zusammenarbeit ist darin zu

erblicftin, daß durdr Gemeinsdraftsarbeit und die hierdurdr bedingte Teilung von

Sadr- und Personalkosten qualitativ hochwertige Karten im Maßstab 1 : 5000

gleichzeitig nadr zwei Zielsetzungen hin entwid<elt werden können; so entstehen

ius gleidrem Grundmaterial einerseits die für die speziellen Zwe&e der Forst-

,.r*.lturrg benötigten Forstgrundkarten, andererseits Deutsdre Grundkarten oder
Katasterrahmenkarten. Die in diesem Zusammenhang voraufgegangene Verdidr-
tung des Festpunktfeldes aber ist für alle künftigen Vermessungszwecke von

bleibender Bedeutung.

Im Rahmen dieser Ausführungen ist es leider nicht möglidr, auf die übrigen oben

erwähnten Forstkarten im einzelnen einzugehen. Es seien nur nodr einige kurze

Hinweise auf die Blankett- und die Betriebskarte gestattet.

Die Blankeukarte wird als Folgemaßstab 1 : 10 000 auf photomedranisdlem §7ege

aus der Grundkarte enrwickelt. Bei ebenem Gelände wird lediglidr der Grundriß,
in bergigem Gelände zusätzlich die Geländeausformung mittels Höhensdridrtlinien
dargestellt. Die Vervielfältigung erfolgt im Offset-Verfahren.
Die Betriebskarte, im Handkolorit auf der Blankettkarte hergestellt, dient der
Darstellung' der Bestandsverhältnisse, des Altersklassenauftaus und der Betriebs-

planungen-für den kommenden \(irtsdraftszeitraum. Sie stellt gewissermaßen den

kartographisdren Extrakt der Betriebsregelung dar und ist daher die am meisten

benutzte Karte des Forstbeamten.
Von den bereits oben erwähnten Flädrensdrriften verdient das Flädrenbudr hervor-

gehoben zu werden. Als Nadrweis für den gesamten Holz- und Nidrtholzboden
äines Forstamtes ist es gewissermaßen ein forstlidres Flurbud,. Nach Beriebs'

bezirken gegliedert, weist es die Abteilungen (früher Jagen genannt) in ihrer

laufenden-Nummernfolge nadr. Jede Abteilung ist aufgesdrlüsselt nad, Nutzungs-

arten, Betriebsform (forstlidre und nidrtforstlidre Betriebsflädre) und politisdrer

Zuge'hOrigkelt. So ist es möglidr, das Flädrenbudr nidrt nur anläßlich der Ein-

ridr--tungsa--rbeiten, sondern 
"ud, 

fü. alle übrigen Verwaltungsaufgaben §Tirtsdrafts-
maßnaf,men, Padrtverträge, Steuer, Statistik) zu verwendel. Da es in mehrfad,er

Ausfertigung benötigt wird, ist es auf transparentem Vordrud< gefertigt. pie

Gebraudrsexemplare werden im Lidrtpausverfahren hergestellt.
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Es liegt auf der Hand, daß eine Verbindung zwisdren dem Flädrenbuch und dem
Katasternadrweis der forstlichen Liegensd-raften gegeben sein muß. Diesem Zwed<
dient die ,,Gegenüberstellung der Flädrenangaben des Katasters und des Flädren-
buchs". In dieser Aufstellung sind für vergleichbare Flädren einerseits die
katasteramtlidren Benennungen (Gemeindebezirk, Flur, Flurstüd<), andererseits die
forstlichen Bezeichnungen (Abteilung, Unterabteilung) übersidrtlidr gegenüber-
gestellt. De Flächengrößen der Abteilungen und deren Gliederung in Unter-
abteilungen und Unterflächen werden im allgemeinen auf die Katasterflädre
zurüd<geführt.

Damit Forstgrundkarte und Flädrenbudr nidrt in kurzer Zeit veralten und hierdurdr
an Gebraudrswert verlieren, ist deren laufende Fortführung wenigstens hinsidrtlidr
der Eigentumsveränderungen auf Grund der bei Grundstüd<sveränderungen
üblidren katasteramtlidren Fortführungsunterlagen und bei Änderung von Nutzungs-
arten vorgesehen. Topographiscle Veränderungen können nur periodisdr an-

läßlidr erneut durcfi zuführender Betriebsregelungen erfaßt werden.

§7enn rückblickend die rund innerhalb eines Jahrzehnts geleistete Arbeit be'
tradrtet wird, ergibt sidr gegenüber der auf Seite 2+ gesdrilderten Lage am

1. 1. 1961 folgende Bilanz,

a) über vereinfadlte Forstneumessung gesdraffene neue Forstgrundkarten.
und Flächenschriften 13 "/"
über Luftbild geschaffene neue Forstgrundkarten und Flädrenschriften 7 %
über Paßpunktbestimmungen (Katasterplankarten-Verfahren) gewonnene

b)
c)

neue Forstgrundkarten und Flädrenschriften

d) durch zeichnerische Erneudrung behelfsmäßig bearbeitete
Forstgrundkarten und Flächenschriften

26 0Ä

38 "Ä

V

e) seit 1950 nodr nidrt bearbeitete Karten und Flädrensdrriften 16"Ä.

Die künftigen vermessungstedrnischen Aufgaben des Forsteinrichtungsamtes sind
aus obiger Zusammenstellung klar zu erkennen: Für 54 o/o aller forstlidren
Uegensdraften, also für rd. 192000 ha, müssen noch braudrbare Forstkarten und
Flädrensdrriften nacih den oben unter a) bis c) genannten Verfahren erstellt werden.
Die laufende Fortführung der gesdraffenen Unterlagen wird mehr und mehr in
den Vordergrund treten. Außerdem werden im 2Ojährigen Turnus für die Forst-
amtsbezirke neue Betriebsregelungen durchgeführt, die jeweils völlige Uberarbei-
tung der vorhandenen Unterlagen erforderlidr madren.

Mit dem ,,Gesetz über den Körpersdrafts- und Genossenschaftswald" vom 4.3.1961
(Nds. GVBI 1961, Seite 99) werden dem Forsteinridrtungsamt voraussidrtlidr
weitere Aufgaben erwadrsen. Der Körpersdrafts- und Genossensdraftswald in
Niedersachsen umfaßt insgesamt etwa 120000 ha. Nadr dem §Tillen des Gesetz-
gebers haben künftig die Körpersd,aften und Genossensdraften ihren \7ald
,,nach den Grundsätzen einer ordentlidren Forstwirtschaft pfleglich zu bewirt-
sdraften". Hierunter ist u. a. audr die Aufstellung von Betriebsplänen zv ve?
stehen, was wiederum die bei den Betriebsregelungen der Staatsforsten üblid'ren
vermessungs- und kartentedrnisdren Arbeiten nadr sidr zieht. Inwieweit jedodl
die Landesforstverwaltung und insbesondere das Forsteinricfitungsamt diese
Arbeiten ausführen wird, hängt gemäß § 3 (2) des o. a. Gesetzes vom Antrag der
§(aldeigentiimer ab. Es ist noch nidrt bekannt, in welchem Umfange die §7ald-
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eigentümer von der M<iglidrkeit soldrer Anträge Gebraudr madren werden; audr
sind die erforderlidren Ausführungsbestimmungen nodr nidrt erlassen.

Der Vermessungsdienst
bei der Deutschen Bundesbahn im Lande Niedersadrsen

Von Bundesbahnoberrat Herbert A h re n s, Bundesbahndirektion Hannover

In Norddeutsdrland ist bei den staatlidren Eisenbahnverwaltungen, besonders bei
der Deutsdren Bundesbahn und ihren Redrtsvorgängern, der eigene Vermessungs-
dienst erst 70 Jahre alt. Zu Beginn dieser gesdridrtlidren Entwicklung bestand
seine Aufgabe einst darin, alle besonderen Vermessungen für die Trassierung,
die Höhenbestimmung und für den Grunderwerb der neu anzulegenden Eisen-
bahnsredcen durdrzuführen. Die Tedrnik drang jedodr immer stärmisdter vor-
wärtsi die Gesdrwindigkeiten auf der Sdriene erhöhten sidr ständig. §7urde z. B.

früher das Gleis oder die §/eidre ohne besondere Absted<ung eingebaut, weil
sidr die Lokomotive sdron alles von allein so zuredrtbog, wie sie es für die
damaligen Cesdrwindigkeiten braudrte, so verlangten später die hohen Ge-
sd'rwindigkeiten bis zu 160 km/h zwangsläufig verfeinerte Beredrnungen und
Absted<ungen.

Diese Ingeaieurvermessungen wurden daher für den Eisenbahn-Vermessungs-
ingenieur zum widrtigsten Aufgabengebiet. Jedodr muß immer wieder hervor-
gehoben werden, daß audr der Sektor der sog. staatlidlen Vermessungen (geo-
dätisdle Vermessungen wie Verdid'rtung und Erhaltung des Lage- und Höhen-Fest-
punktnetzes auf dem Eisenbahngelände und katastertedrnisdre Vermessungen wie
Urkundsvermessungen, Grunderwerbsvermessungen, Grenzfeststeliungen, Ver-
messungen für Erbbauredrte, Siedlungen, sozialen §(rohnungsbau, Parzellierungen,
Flurbereinigungen, Umlegungen, für Sichtdreiedce, für die Einheitsbewertung
u. v. a. m.) einen nidrt unerheblid'ren Anteil des vermessungstedrnisdren Auf-
gabengebietes bei der Deutsctren Bundesbahn ausmadrt.

Die Herstellung, Reproduktion, Vervielfältigung, Laufendhaltung und Verwaltung
der zahlreidren Plan- und Kartenwerke - als das sidrtbare Arbeitsergebnis
dieser Berufsträger - stellt neben der administrativen Verwaltung des großen
Grundbesitzes durdr das Bundesbahn-Liegensdraftsbudr und der Statistik über
baulidre Anlagen, Stredcen und Flächen die notwendige Verbindung mit den
zahlreidren anderen tedrnisdren und nidrttedrnischen Dienstzweigen bei der
Deutsdren Bundesbahn dar.

Im Land Niedersadrsen verwaltet die Deutsdre Bundesbahn treuhänderisdr für die
Bundesrepublik Deutsdrland das Sondervermögen ,,Bundesäisenbahnvermögenl'
nadr dem ,,Gesetz über die vermögensred'rtlidren Verhältnisse der Deutsdren
Bundesbahn vom 2. März 1951" (BGBI I, Seite 155). An dieser Verwaltung sind
vier Bundesbahndirektionen beteiligt, nämlidr

BD Hannover 2 588 km ( - 57 oÄ) und
BD Münster(§7estf) 1 225 km (: 27 "/") und
BD Hamburg 700 km (: 15 "/") und

13"[ä:1, 451[H [=,,1,Y;]:;3

26

9 853 ha Grundbesitz (: 58 "Ä)
4 265 ha Grundbesitz (: 25 "Ä)
2 667 ha Grundbesitz (: 16 "Ä)

140 ha Grundbesitz (: 1 "/")
16 925 ha Grundbesitz (:100 ö/o)
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Die BD Münster (\7estf) ist vor allem in den Räumen der RegBezirke Auridr und
Osnabrüd<, die BD Hamburg in den Räumen der RegBezirke Lüneburg und Stade,
während die BD Kassel mit einem verschwindend kleinen Anteil an den südlichen,
an das Land Hessen angrenzenden Eisenbahnstred<en beteiligt ist.

Die vier Bundesbahndirektionen verwalten im Lande Niedersachsen an Crund
und Boden rund 17 000 ha, was einer quadratisdren Flädre von 13 mal 13 km
L'änge entspredren würde. Die Gesamtlänge aller Eigentumsgrenzen für diesen von
der Deutsdren Bundesbahn zu verwaltenden Grund und Boden beträgt rund
11 000 km, das ist also tf des Erdumfanges am Aquator und ist damit Tmal größer
als die Gesamtgrenzlänge des Landes Niedersadrsen von fast 1600 km.

Audr der Höhenuntersdried der einzelnen Eisenbahnstred<en und die Lage der
Bahnhöfe über dem Meeresspiegel ist größer als man allgemein für unseren
niedersädrsisdren Raum annimmt; er beträgt nämlidr fast 600 m Höhenunterscl'ried.
Dieser große Höhenunterschied für Sdrienenwege kommt in keinem anderen
Bundesland vor.
933 Bahnhöfe, Haltepunkte und Haltestellen ersd'rließen das Land Niedersadrsen
bundesbahnseitig verkehrstedrnisdr auf der Schiene. Diese große Anzahl von
Bahnhöfen bedeutet mit den mehr als 4500 km Eisenbahnstred<en eine Unmenge
von Bahnhofs-, Stred<en-, Höhen-, Stred<enübersidrts-, Liegensdrafts-, Steuer-,
Privatgleisanschlußplänen usw., die einen rVert von mehreren Millionen DM
repräsentieren.
Bei den vier Bundesbahndirektionen Hannover, Münster (§[estf), Hamburg und
Kassel sind anteilmäßig im Lande Niedersadrsen im Vermessungsdienst tätig:
5 Dipl.-lng. mit Großer Staatsprüfung als leitende, höhere tedrnisd,e Verwaltungs-
beamte, etwa 80 Ingenieure für Vermessungstedrnik mit Inspektorprüfung als
gehobene Beamte des tedrnisdren Verwaltungsdienstes - vornehmlidr im Außen-
dienst eingesetzt -t etwa 60 Vermessungstedrniker mit Assistentenprüfung als
mittlere Beamte des tedrnisdren Verwaltungsdienstes, etwa 25 zeidrnerisdre und
etwa 10 sonstige tedrnisdre Hilfskräfte als tedrnisdre Angestellte für Plan-
anfertigung, Reproduktion und Vervielfältigung - alle aussdrließlidr im Innen-
dienst besdräftigt - sowie fast 130 Lohnbedienstete als ständige Meßgehilfen im
Außendienst. Für die beinahe 70 Vermessungstrupps werden außerdem mehr als
3000 Tagewerke für Sicherungsposten auf den Hauptstrecften (Sdrnellfahr-
abscl-rnitte) benötigt. Daneben sind nodr etwa 10 Kräfte als nidrttedrnisd're Mit-
arbeiter in den Geschäftsstellen der Vermessungsbüros und als Sdrreibkräfte
vorhanden. Insgesamt sind für den Bundesbahn-Vermessungsdienst im Lande
Niedersadrsen rund 310 tedrnisdre und rund 10 nidrttedrnisdre Kräfte im höheren,
gehobenen, mitderen und einfadren Denst beschäftigt.
rVenn auch dieser Kreis - xl5 slns1 der vielen Sondervermessungsdienstzweige -nur einen etwa 5o/6-Anteil aller Vermessungssdraffenden im Lande Niedersadrsen
ausmadrt, so darf docl der Anteil dieser Ingenieure und Techniker im Hinblick
auf das allgemeine Vermessungswesen mit seinem amtlidren Vermessungswerk
nidrt untersdrätzt werden.
In jeder der vier Bundesbahndirektionen wird dieser Dienstzweig durdr das
Dezernat46 ,,Vermessungs- undKartenwesen" innerhalb der Bauabteilung (Abt. IV),
nämlidr durdr einen Dezernenten (Dez 46) und durdr einen bis zwei Hilfs-
dezernenten (Dez 46 a und Dez 46 b) geleitet. Die Zuständigkeit der leitenden
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höheren Vermessungsbeamten für die einzelnen Sadrgebiete und Aufgaben ist nadr
den Ridrtlinien der Hauptverwaltung der Deutsdren Bundesbahn (HVB) im
Gesdräftsplan durdr den Präsidenten der Bundesbahndirektion geregelt, ebenso

audr die Mitwirkung für die Federführung in anderen Dezernaten. Das übrige
tedrnisdre und nidrttedrnisdre Personal im Innen- und Außendienst ist - bis

auf die Meßgehilfen - in einem Vermessungsbüro (Tv-Büro) als ausführende
Stelle unter der Leitung eines Bürovorstandes (gehobener vermtedtn Beamter) als

Dienstvorgesetzten zusammengefaßt. Der Dezernent 46 ist zugleidr Aufsichts-
dezernent über das Vermessungsbüro. Dem Bürovorstand, seinen beiden ständigen

Vertretern und einigen wenigen anderen gehobenen vermessungstedrnischen Be-

amten sind nadr dem Gesdräftsplan der BD auch eine Anzahl von Direktions-
gesdräften übertragen worden; hauptsädrlid-r soldre, die keiner grundsätzlidlen
Entscheidung durdr den Aufsidrts- bzw. durdr die Fadrdezernenten bedürfen. Die
Meßgehilfen gehören schwerpunktsartigztr den örtlidren Strecken-Bahnmeistereien;
sie unterstehen jedodr in fadrlidrer Hinsicht und in ihrem Einsatz auss&ließlidr
dem Vermessungsbüro (Bürovorstand und Sadrbearbeiter). Für die sachgemäße

Verteilung der anfallenden Arbeiten ist für das Vermessungsbüro ein Arbeits-
verteilungsplan aufgestellt, in dem die einzelnen Raten mit ihrem Aufgabengebiet
genau bezeichnet und deren einzelne Tätigkeiten nach einem Tätigkeitsverzeidrnis
bewertet sind, woraus sidr die zahlreidren tedrnisdren und nidrttedrniscl'ren Dienst-
posten (Amtmann, Oberinspektor, Inspektor, Hauptsekretär, Obersekretär, Sekretär
und Assistent) ergeben, die vom Personalwirtsdraftsdezernenten im Benehmen mit
dem Aufsidrtsdezernenten festgesetzt werden.

Der Außendienst ist so organisiert, daß für das Gebiet von je zwei Bundesbahn-
Betriebsämtern (BA) - d. i. die Kreisebene im Organisationsaufbau der BD -je ein vermessungstedrnisd-rer BA-Sadrbearbeiter für alle anfallenden Vermessungen
durdr den Bau-, Betriebs-, Verkehrs-, Masdrinen- und administrativen Dienst zu-
ständig ist. Diesen 11 bis 12 vermted,n BA-Sadrbearbeitern mit einem durdrsd-rnitt-
lidren Streckennetz von rund 400 km sind je zwei bis drei gehobene vermessungs-
technisdre Beamte gruppenweise zugeteilt.

Daneben sind dezernatsweise für den Außendienst je eine ,,zbY-Cruppe
vorhanden, die für die Neuvermessung der Bahnanlagen, für die Steuer-
vermessungen, für die besonderen Vermessungen an den Bahnübergängen,
fur die planmäßige Verdichtung des Lage- und Höhen-Festpunktsnetzes, für die
Kilometrierung, für Vermessungen der Privatgleisanschlüsse, für Tunnelvermessull-
gen usw. sowie für besondere andere Vermessungen, die über den Rahmen der
betrieblidren Aufgaben der vermtechn BA-Sadrbearbeiter hinausgehen, eingesetzt

werden. Sie dienen auch als Verstärkungskräfte in den einzelnen BA-Sadr-

bearbeitergruppen, sofern plotzlidr Sdrwerfunkte gebildet werden müssen. Den
Leitern dieser ,,zbV-Gruppen" unterstehen zugleidt audr die ebenfalls dezernats-
weise zusammengefaßten Bürosadrbearbeiter und die vermtedrn Zeidrenkräfte, die
gemeinsam alle büromäßigen Bearbeitungen zu erledigen und das Planwerk neu

iu kartieren haben. Unter der Leitung des Bürovorstandes stehen die Mitarbeiter
der Gesdräftsstelle, die Mitarbeiter für die kartographisdren, reproduktions- und
vervielfältigungstedrnischen Aufgaben, für die statistisdren Aufgaben, für die
Laufendhaltung der Plan- und Kartenwerke sowie für herausgehobene Sonder-
aufgaben.
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Nur durch eine soldre straffe Organisation, die sidr übrigens dem allgemeinen
Verwaltungsaufbau bei der Deutsdten Bundesbahn völlig angepaßt hat und daher
audr nidrt mehr - wie in früherer Zeit - ein Sonderdasein führt, war es in
den vergangenen anderthalb Jahrzehnten möglidr, den ungeheuer großen Umfang
an durch Kriegseinwirkungen zerstörten Bahnanlagen so sdrnell beseitigen zu
helfen. In diesen neuen vermtedrn Organisationsaufbau konnten audr all diejenigen
Kollegen, die aus den Cebieten jenseits der Zonengrenze zv uns kamen und immer
nod, kommen, sdrnell in den Arbeitsprozeß wieder voll eingegliedert werden.

Durch die Einheit des gesamten vermtedrn Dienstzweiges, nämlidr des Außen- und
Innendienstes, durdr das reibungslose Zusammenwirken der vermtedrn BA-Sadr-
bearbeiter und der zbV-Gruppen im Außendienst mit den Bürosad-rbearbeitern
im Innendienst, mit dem Bundesbahn-Liegensdraftsbudr, dem Katasterardtiv, der
Planei (Plankammer), der Kartenstelle, der Reprostelle, der Plandrud<erei und
der Lichtpauserei ist die Voraussetzung gesdraffen, das ständig größer werdende
Mehraufkommen an Vermessungsaufgaben und -arbeiten aufzufangen und in etwa
alle anderen Dienstzweige fristgeredrt mit allen möglidren vermtedrn Unterlagen,
Abstedcungen, Rissen, Plänen, Plänen und nodrmals Plänen zufriedenstellen zu
können.

Die allgemein große Bautätigkeit, aber auch die unserer gemeinnützigen \i(ohnungs-

baugesellschaften, des privaten und sozialen §Tohnungsbaues unter den Eisen-
bahnern, die Erweiterung von Anlagen uflserer Grundstüdcsnad,barn und viele
andere Maßnahmen bewirken, daß der Grundstüd<sverkehr von Jahr zu Jahr an

Umfang und Zahl zunimmt. Damit eng verbunden ist audr das zahlenmäßige
Anwadrsen der jährlidr durdrzuführenden Fortführungsvermessungen, so daß wir
derzeitig gezwungen sind, die Mithilfe der Katasterämter und der Uffentlid,
bestellten Vermessungsingenieure in Anspruch zu nehmen, die aber auch meist
überlastet sind.

Die Elektrifizierung fast aller Hauptbahnen im Lande Niedersadren und die damit
verbundenen Erweiterungsmaßnahmen auf den Bahnhöfen (400-m-Programm für
die Bahnsteige, hervorgerufen durdr die Vergrößerung der Reisezuglasten; das
sog. 750-m-Programm für Uberholungs-, Einfahr- und Ausfahrgleise in den Bahn-
höfen und auf der freien Stred<e durch stärkere E-Lod<s, die in Zukunft 2000-t-
Cüterzüge schleppen sollen; die Auflösung von doppelten Kreuzungsweichen, der
Rüd<bau von Iü(/eichen im Zuge der Rationalisierung, die Zusammenfassung von
Rangieranlagen - so versdrwindet z. B. der Rbf Lehrte vollkom.men; seine
Leistungen werden nadr Seelze verlegt -), das größere I.idrtraumprofil für die
Elektrifizierung - Erweiterung von Tunneln und Heben bzw. Neubau von
Brücken -, die Linienverbesserungen für Gesdrwindigkeitserhöhungen, die Unter-
sudrungen für neue Trassen, um große Schnellbahnabsdrnitte neben den bestehen-
den Eisenbahnstrecken zu ermöglichen, der Ausbau, aber audr die Gesund-
sdrrumpfung der Bahnanlagen auf den Bahnhöfen, die Beseitigung der vielen
Bahnübergänge, die besonders für Bundesstraßen, Landstraßen I. und IL O. so
dringend erforderlid'r sind, der Hauptfeststellungstermin für eine neue Einheits-
bewertung, die dinglidren Belastungen unserer neuen Bahnstrom-, Speise- und
Fahrleitungen, der Neubau von Umformerwerken und der zahlreidren Unterwerke
u, v. a. m. zwingen uns schon von selbst, alles Unwidrtige zurüd<zustellen, das
Instrumentarium zu modernisieren, alle Aufgaben des Außen- und Innendienstes
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zu rationalisierenr zu medranisieren und zu automatisieren. Durch den Einsatz

von mehreren Meß-Kw sind unsere Vermessungstrupps, besonders in den Groß-

räumen Braunsdrweig, Bremen und Hannover, beweglidrer als früher.

Aber alle Maßnahmen tedrnisdrer und verwaltungsmäßiger Art sdreitern, wefln

nidtt genügend Personal, besonders an Ingenieuren und Tecfinikern, vorhanden ist.

Zwar ist im Personalaufbau nodr lange nidrt ein kontinuierlidter Ab- und Zugatg,
weil eben beide Kriege mit ihren Folgeersdreinungen keinen vernünftigen Alters-
aufbau zuließen. Jedoch ist erreicht worden, daß wenigstens ab Jahrgang 1915

für den gehobenen und ab Jahrgang 1912 ftu den mittleren vermtedln Dienst ein

guter Altersaufbau vorhanden ist. Die Jahrgänge davor fehlen ganz oder sind

wle z. B. im höheren Denst auf die Jahrgänge l9O7 bis 1910 und im gehobenen

Dienst auf die Jahrgänge 1910 bis 1914 zusammengeballt. Dieser unglüddidre
Altersaufbau laßt slch aber nidrt innerhalb einer Generation normalisieren. §(ie
audr in allen anderen Vermessungsdienstzweigen besteht audr bei der Deutsdren
Bundesbahn ein Mangel an Ingenieuren und Tedrnikern, wenn auch nidrt so

stark wie bei den übrigen Verwaltungen.

Nadr dem rViederaufbau und dem Nadrholbedarf ist das Modernisierungsprogramm
bei der Deutsdren Bundesbahn gerade erst angelaufen und nimmt besonders den
Vermessungsdienst über Gebühr in Ansprudr. Es wird mindestens ein Jahrzehnt
dauern, bis wir wenigstens aus dem Gröbsten heraus sind. Der jetzigen, im besten

Mannesalter stehenden Generation fällt damit eine Aufgabe zu, wie sie in den

vergangenen Jahrzehnten keinem Fadrkollegen in ihrer Vielfältigkeit, in ihrem
Umfang und in ihrer Größe wohl je vergönnt gewesen ist.

Andererseits glaubt die jetzt im Vordergrund stehende Ceneration, einmal ihren

nadrkommenden Fachkollegen ein völlig neu erstelltes PIan- und Kartenwerk hinter-
lassen zu können, das sich sehen lassen kann, so daß die kommende Generation
von Vermessungsingenieuren dann nicht mehr gezwungen ist, ständig nur zu im-
provisieren. Dazu gehört audr der Einsatz der Photogrammetrie. Das Luftbild
scl-rafft uns die einzigartige MOglidrkeit, neben den abstrakten Bahnhofs-, Strecken-

und Liegensdraftsplänen im Maßstab 1 : 1000 gleidrmaßstäbig die Bahnanlagen

oder das Gelände - stereoskopisdr betrachtet -, räumlidr weit entfernt, in das

Büro und damit auf den Entwurfstisch zu zaubern, wobei die vielen Messungs-

zahlen in den gesammelten Rissen und Feldbüdrern uns audr noch alles im

Maßstab 1 : 1 angeben können. Ist dieser Dreiklang von Maß, Plan und Luftbild
erst einmal vollzählig vorhanden und können die Pläne einschließlidr der Luft-
bilder darüber hinaui audr nodr in nidrt zu großen Zeitabständen ständig laufend

gehalten werden, dann und erst dann hat der Vermessungsdienst bei der Deutsdren

Eundesbahn neben seiner täglidren Kleinarbeit seine ursädrlidre und widrtigste

Aufgabe erfüllt, nämlidr Mittler zu sein zwisdren der Ortlichkeit und dem Ent'

wurfstisdr im Büro.

Die Deutsdre Bundesbahn, immer nodr der größte und widrtigste Verkehrsträger,
verjüngt sidr wieder einmal in ihrem 125jährigen Bestehen, sie modernisiert sidr,

stelit oieiterhin die §Tirtscfiaftlidrkeit des Unternehmens weit in den Vordergrund,
vervollkommnet sidt fast täglidr, um allen auf sie zukommenden Verkehrsaufgaben

in sdrledrten und guten Zeiten einigermaßen geredrt zu werden, um damit sdrließ-

Iidr audr der deutschen Volkswirtschaft einen unsdrätzbaren Dienst zu erweisen.

Daß daran auch der Vermessungsdienst mit seinerr Berufsträgern in allen Sparten zu

30

a



v

seinem Teil beiträgt, sollte der Außenstehende nadr diesem kurzen Uberblid<
herausgefunden haben. Daß aber der Bundesbahn-Vermessungsdienst auö am
amtlidren Vermessungswerk im Lande Niedersadrsen seinen besdreidenen Anteil
hat, weiß der Fadrkollege in den zahlreichen anderen Verwaltungszweigen sdlon
seit langem zu sdrätzen.

Das Zwisdrenglied all unserer guten Zusammenarbeit in allen vermtechn Dienst-
zweigen im Lande Niedersadrsen und im deutschen Vermessungswesen sdrledrthin
ist unsere Berufsverbundenheit, die nunmehr endlich audr im Lande Niedersadrsen
ihre gesetzlidre Grundlage in dem ,,Gesetz über die Landesvermessung und das

Liegensdraftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz) vom 8. November 1961"
(Nds GVBI Seite 319) gefunden hat und daher von allen Berufsträgern begrüßt wird.

Der Vermessungsdienst
in der Niedersäcl-rsisdren Straßenbauverwaltung

Von Regierungsvermessungsrat '§(i'e r n e r u s , Nds. Landesverwaltungsamt

Der steil anwadrsende Autoverkehr zwingt zu einem intensiveren Ausbau des

Straßennetzes. Der moderne Straßenbau, von der Planung bis zur Fertigstellung
der Straße, bedient sidr, um eine sdrnelle, wirtsdraftliche und mathematisd'r exakte
Durdrführung der Baumaßnahmen zu gewährleisten, heute mehr als je des

Ingenieur-Vermessungswesens. Allgemein ist der vermessungsted,nisd're Arbeits-
aufwand in den meisten Fällen nicht ohne weiteres ersidrtlidr. Dies trifft besonders

beim Straßenbau zu.

Die Aufgaben des Vermessungsingenieurs beim Straßenbau werden am besten

erkennbar, wenn man diese für eine größere Straßenbaumaßnahme von der Pla-
nung bis zur Fertigstellung und Freigabe der Straße im einzelnen betradrtet.

Hierbei fallen nacfistehende Arbeiten an:

l. Für die Planung die Besdraffung des Kartenmaterials
(amtl. Kartenwerk I : 25 000 oder 1 : 5000)

2. Für die Entwurfsbearbeitung die Besd'raffung des Kartenmaterials.

a) amtlidres Kartenwerk 1 : 5000;

b) Katasterkarten 1 : 1000 oder 1 :2000;

c) Auszüge aus den Katasterflurbüdrern und Eigentümerverzeidrnissen;

d) stereokartierte Lagepläne mit Höhenlinien und Katasterinhalt durdr Luftbild-
Firmen.

3. Zur örtlidren Besichtigung und Begutadrtung wird in der Regel eine Roh-
absted<ung der Trasse durdrgeführt; d. h. eine Ubertragung der im Vorent-
wurfsplan vorgesehenen Linienführung nur afl ördidr markanten Punkten ohne
jede Beredrnung und ohne Instrumente, sondern lediglich durdr Abgreifen aus
dem Lageplan. Dese Rohabstecftung wird meistens mit einem Feldvergleidr des
Lageplanes und der Auswahl weiterer Zwangspunkte für die Trasse verbunden.

4. Trassennahe Polygonierung als Grundlage für die Trassierungs-Beredrnungen
jeder größeren Baumaßnahme.
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5. Schaffen eines besonderen Höhenfestpunktnetzes oder einer ausreichenden

Anzahl Höhenhilfsfestpunkte im Bereidr der geplanten Trasse.

6. Berechnungen der nadr modernen Ridrtlinien meist gesdrwungenen Trasse nadr

der sogenannten Koordinatenmethode. Hierbei wird von den durd'r Messung

ermittelten Koordination der gegebenen Zwangspunkte ausgegangen. Uber-
bestimmungen eines Bogens durdr tiberzählige Zwangspunkte sind bei der

Bearbeitung zu beadrten.

Diese Berechnungen umfassent

a) die Koordinaten der Hauptpunkte der Trasse (KA; KE, M) und der
Sehnenhauptpunkte;

b) die Stationierung der Trasse, wobei die Genauigkeit der Stationslängen
jeweils von der Genauigkeit der Polygonierung abhängig ist;

c) die Maße für die Stationspunkte zwischen den Hauptpunkten, bezogen auf
Sehnen, auf Polygonlinien oder andere Messungslinien;

d) die Kreuzungswinkel und meistens auch die Kreuzungsstationen in allen
Kreuzungen mit Straßen, Vegen, Bach- und Flußläufen, jeweils wo ein
Bauwerk vorgesehen ist;

e) die Absteckmaße, orthogonal oder polar bezogen auf den Polygonzug
oder andere gegebene oder noch festzulegende Messungslinien.

Hierzu darf ich nod'r einige Hinweise gebent

Ministerialdirektor H. Koester im Bundesministerium für Verkehr sagt in dem
Geleitwort zur Ausgabe des Tafelwerkes ,,Die Klothoide als Trassierungselement"
u. a.: ,,Es ist eine aus der Verkehrspraxis und beim Bau neuzeitlid,er Straßen und
Autobahnen gewonnene Erkenntnis, daß bei der Trassierung von Verkehrswegen
mehr denn je eine flüssige, fahrteclnisdr günstige und fahrpsydrologisdr über-
zeugende Linienführung zu fordern ist. Eine soldre Lösung befriedigt ästhetisch
und ermöglidrt durdr ihre Sdrmiegsamkeit eine gute Anpassung an das Gelände
und an die vorhandene Bebauung. Sie gewähdeistet dadurdr dem Kraftwagen eine
wirtsdraftlidr günstige Fahrt und erspart durch die zweckmäßige Einfügung in die
örtlidlen Gegebenheiten einen nidrt unbeträdrtlichen Baukostenanteil. Diese flüssige

Linienführung verlangt neben den bisherigen Elementen, der Geraden und dem

Kreis, ein weiteres gleidrberedrtigtes Trassierungselement in Form einer Kurve mit
stetig veränderlichem Krümmungshalbmesser. Als soldres findet heute in Deutsdr-
land und in vielen anderen Ländern immer mehr die Klothoide Anwendung'"

§7enige, meist auseinander liegende Zwangsstellen bedingen die Linienführung
einer Autobahn. Das ermöglidrt große Radien und die fladren Steigungen. Zahl-
reidr, nahe beisammen und mannigfaltig sind die Zwangsstellen einer geplanten

Straße. Dadurdr ergeben sidr hier oft engere Radien und stärkere Steigungen.

Im Grundriß wie im Aufriß ist die zügigste und kürzeste Linie nicht die aus-

gerundete Zi&zaddinie, sondern die Vellenlinie. Als logische Folge finden die

frtiher tiblidren Tangenten und Tangentenwinkel bei größeren Baumaßnahmen

nur selten und nur in besonderen Fällen Verwendung. Die Beredrnungen werden

in fast allen Fällen über die Mittelpunkte der Kreisbögen geführt, deren Ent-

fernungen : Rr * Rs * D oder Rr - Rz - D betragen, wobei D den jewei-

ligen §rert (Parameter) der Klothoide als Gegenklothoide oder als Eilinie be-

stimmt. Bei den großen Radien werden die Berechnungen mit einer siebenstelligen
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trigonometrisdren Funktionstafel durchgeführt, um die erforderliche Genauigkeit
zu erhalten.

Die weiteren Sdrritte der vermessungstechnischen Bearbeitung sind,
7. Die Ergebnisse der Bered'rnungen werden in Absteckplänen und Maßskizzen

für Bauwerke niedergelegt.

8. Kartierung der ger. Trasse, nacl'r Koordinaten oder von eingetragenen
Polygonlinien ausgehend, in die Lagepläne 1 :2000 oder 1 : 1000.

9. Aufstellen der Grunderwerbsverzeidrnisse und Pläne für die Verhandlungen
mit den Grundstückseigentümern und zur Durchführung des Planfeststellungs-
verfahrens nach dem Fernstraßengesetz (FStr.G.) vom 6. August 1953, BGBI. I,
s. 903.

10. Absteckung und Vermarkung der Trasse und Sidrerung der Hauptpunkte und
der Sehnenhauptpunkte.

11. Aufnahme der Längssdrnitte und der Querprofile der Trasse und der kreu-
zenden Eisenbahnen, Straßen, \7ege usw.

12. Fläclennivellements für abseitsliegende Sandentnahmen.

13. Bauwerksabsteckungen nach den berechneten Maßskizzen, von Polygon- oder
Kleinpunktlinien ausgehend. Prüfung der Bauwerke, lage- und höhenmäßig
(Setzun gsbeobadrtungen).

14. Zwisdrenzeitliche lViederherstellung und Ergänzung der Vermarkungen der
Trasse, der Sidrerungen und der Höhenfestpunkte zur Ubergabe an den
Bauunternehmer und an die örtlidre Bauaufsicht.

15. Verdiütung des Höhenhilfsfestpunktnetzes für den Bau der Fahrbahnded<en
bzw. der kitstreifen.

16. Prüfung der Höhen für die Ded<enfelder, wobei die Vorsdrrift der Nachbar-
genauigkeit von * 4 mm für je 10 m Ded<enfeld und die Höhen der gege-
benen Gradiente zu beachten sind.

17. Die Autobahnsdrlußvermessungen sind ohne Ausnahme Offentlidr bestellten
Vermessungsingenieuren und in kleinem Umfange Katasterämtern übertragen
worden. Die verwaltungsmäßige Bearbeitung und Vergabe und die Uber-
wadrung dieser Aufträge bleibt dabei eine Aufgabe des Vermessungsdezer-
nates der Straßenbauverwaltung.

Diese vorstehend unter 1 - 17 aufgeführten Arbeiten fallen nidrt nur bei Straßen
und Autobahnen, sondern auch bei anderen Bauvorhaben wie Ansdrlußstellen,
Autobahnkreuzungen, BAB-Abzweigungen, Rasthofanlagen usw. an.

In den Jahren nach 1954 sind u. a. die Vermessungsarbeiten für ca. 310 km Auto-
bahnen und 43 Autobahnansdrlußstellen und ferner für ca. 460 km Umgehungs-
straßen, neue Straßenverbindungen, Autobahnzubringer und größere Veri'egun{en
von Straßen mit etwa 20 Ansdrlußstellen bearbeitet worden. Bemerkenswert sind
außerdem die Vermessungsarbeiten für die zwei großen Autobahnkreuzungen, das
Hannoversche Kreuz und das Bremer Kreuz. Diese Zahlenangaben bezeidrnen nidrt
den Neubau und den Ausbau von Straßen in dem letzten Jahrzehnt, deren
Gesamtstreckenlänge wesentlich höher liegt, sondern nur Baumaßnahmen oder
Bauvorhaben, die vermessungstechnisdr von dem Vermessungsdezernat bearbeitet
worden sind.
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Mit diesen dargelegten Aufgaben sind audr die Verwaltung, Registrierung, Prü-

fung, Redrnungsfeststellungen und audr das Aufstellen von Ridrtlinien für ver-

messungstedrnisdre Arbeiten sowie für Vermarkungen der Grenzen an Auto-
bahnen, für die Durdrführung von Luftbildmessungen usw. für den Straßenbau

und audr Personalangelegenheiten unvermeidbar verbunden.

Die Prüfung, Begutadrtung und das Justieren der Vermessungsinstrumente und

sonstiger Mäßgeräte und die Uberwadrung des Gerätebestandes gehören ebenfalls

zu din Vermissungsaufgaben. Daß audr Sonderaufnahmen, Kartierungen und

Zeidrenarbeiten versctriedener Art anfallen, bedarf eigentlidr keiner Erwähnung.

Zur Bewältigung dieser vorstehend aufgeführten Vermessungsaufgaben hat die

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersadrsen seit dem Jahre 1946 ein beson-

deres Sadrdezernat Vermessung. Dem Sadrdezernenten unterstehen 18 Fadrkräf1e,

davon 12 Ingenieure für Vermessungstedrnik und sechs Vermessungsted'rniker. Von
diesen 18 Bediensteten sind zehn Ingenieure und Vermessungstedrniker bei drei

Autobahn-Neubauämtern und vier Straßenbauämtern tätig. Der Niedersädrsisdren

Straßenbauverwaltung sind insgesamt 18 Straßenbauämter und drei Autobahn-
Neubauämter angegliedert. Die beim Straßenbau anfallenden Vermessungsauf-

gaben konnten mit dieser geringen Anzahl Vermessungskräften bisher nur frist-

gemäß erledigtwerden,weil außer den Sdrlußvermessungen (Fortführungsvernressun-

gen) audr g.bflere Teilaufgaben der vermessungstedrnisdren Vorarbeiten für Bau-

vorhaben an Offentlidr bestellte Vermessungsingenieure und an Luftbildfirmen
vergeben und die Vermessungsarbeiten auf den eigentlidren Zwed< des Straßen-

baues besdtränkt wurden. Es ist bedauerlidl, daß dadurdr Vermessungsergebnisse

der Allgemeinheit verloren gehen mußten.

§üirft man einen Rückblid< auf das Vermessungswesen beim Straßenbau, so darf
man sagenr daß das zurüd:liegende Jahrzehnt ausgefüllt war mit emsiger und
verantwortungsvoller Tätigkeit, verbunden mit stetigem Fortschritt in der Anwen-
dung der Ingenieur-Veffnessung.

\7ie wird das Vermessungswesen beim Straßenbau sidr künftig entwickeln? Der
verstärkte Ausbau des Straßennetzes wird zu einem erheblidren Anwadrsen der

Vermessungsarbeiten führen.

Bereits stehen die Planung der Bundesautobahn Hansalinie Bremen-Osnabrüd<-
Kamen mit ca. 110 km Länge und audr die der Bundesautobahn-Ed<verbindung
nordwestlidr Hannovers (von Mellendorf nadr einem Punkt westlidl Stöd<ens)

mit etwa 18 km Länge vor dem Absdrluß. Die Vermessungsarbeiten fallen sdrneller

als erwartet an.

Ein Aufbauplan für den Ausbau der Bundesfernstraßen in Niedersadrsen ist im
Jahre 1959 äufgestellt und jetzt bis zurn Jahre 1970 erweitert worden. Dieser wird
in sogenannte 

-Vierjahrespläne aufgeteilt. Der ,,Erste Vierjahresplan" (1959 bis

O62f f* den Ausbau der Bundesfernstraßen umfaßt ca. 1900 km mit ca. 600 Bau-

vorhaben ohne die Bundesautobahnen.

Der ,,Zweite Vierjahresplan" (1963 _ 1966) enthält über 700 versdriedene Bau-

vorhaben mit insgesamt ca. 2800 km. Für die Landstraße 1. Ordnung ist ein

besonderer Ausbauplan des sogenannten ,,Grünen Netzes" im Jahre 1959 auf-

gestellt worden, der jeweils von Jahr zu lahr ergänzt wird.
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Anzahl und Größe der Bauvorhaben an straßen sind im Laufe der letzten Jahre
stark gestiegen; die Fertigstellungsfristen dagegen sind kürzer geworden.

Dieser Entwiddung müßte. eine entspredrende Personalvermehrung der behörd-
Iidren 

_Vermess,ungsstelle der straßenbauverwaltung folgen; aber-nur in rrnge-
nügendem Maße kann man dieser Notwendigkeit 

-geredrt 
werden, weil sowähl

das Angebot an Vermessungskräften als audr Räume für Arbeitsplätze nur in
geringem Ausmaß zur Verfügung gestellt werden können.

In dem Erlaß vom 19. April 1958 - stB 10/6 - Ise 3004 z 5}hat der Bundes-
minister für Verkehr ausdrücftlidr empfohlen, die Luftbildmessung weitgehend
heranzuziehen.

Einen weiteren Hinweis gibt der Bundesminister für Verkehr in seinem Erlaß vom
17. Dezember 1960 - StB 8 - Ie - 4322 VMS 60: ,,Zur Bewältigung großer
kommender Straßenbauaufgaben ist es notwendig, insbesondere die Verf ihren
der Straßenbauvermessung zu beschleunigen."

Immer mehr wendet sid, das Interesse des Straßenbauers fortsdrrittlidreren Me-
thoden zu, welche die Planung, die Trassierung, die Entwurfsbearbeitung bis zur
Erdmassenberedrnung, besonders aber die Vermessungsarbeiten erleichtern, be-
sd,leunigen und verbilligen. Die Niedersäd-rsisdre Straßenbauverwaltung hat bisher
für l3 Straßenbauvorhaben 118 km und für vier geplante Autobahn-Teilstred<en
110 km, zusammen 228 km Trasse in einer Flughöhe von 900-700 m über
Grund befliegen, lage- und höhenmäßig auswerten und vermessen lassen. Die
Luftbildmessung soll künftig beim Straflenbau in verstärktem und in der Aus-
wertung wesentlidr erweitertem Umfange ausgenutzt werden. Der nädrste logisdre
Sdrritt zur rasdren und wirtsdraftlidren Verwertung der photogrammetrisdren
Hilfsmittel ist die Verwendung von elektronisdren, programmgesteuerten Redren-
masdrinen. Es besteht die Aussidrt, daß die elektronisdre Redrenanlage IBM 650
des Nds. Landesverwaltungsamtes oder das in Düsseldorf im Aufbau befindlid-re,
auf die Belange des straßenbaues abgestimmte Rechenzentrum mit einer Facit
EDB-Maschine (sdrwedisdres Fabrikat) des Bundesverkehrsministeriums bald zur
Verfügung stehen. Dort werden bereits an zentraler stelle Redrenprogramme in
Form einer sogenannten Programmbibliothek gesammelt.

In der Forschungsgesellsd-raft für das Straßenwesen e. v. wurde im November 1959
ein Arbeitsausschuß ,,Elektronisdres Redrnen im Straßenbau,, gegründet, dem nam-
hafte Vertreter der mathematisdren §7'issensdraft, des straßinbaues und der
Verkehrstechnik angehören.

Die Bestrebungen der Leistungssteigerungen bestehen hauptsädrlidr in Verein-
fadrung, Mechanisierung und Automation. Zu diesem Zweck wird audr die weitere
Entwi&lung der Entfernungsmeßgeräte, des elektronisdren Tellurometers und des
elektro-optisdren Geodimeters verfolgt. Diese sollen in der Straßenbauvermessung
verwendung finden, sobald deren §üirtsdraftlichkeit durdr Versudre endgültig
festgestellt sein wird.

Die Ausnutzung aller genannten modernen Hilfsmittel bedeutet eine Rationali-
sierung. Nur mit dieser wird es der behordlidren Vermessungsdienststelle der
Nds. straßenbauverwaltung möglidr sein, in zukunft ihrer Aufgaben im Dienste
des Straßenbaues geredrt zu werden.
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Der Vermessungsdienst in der lüTasser-

und Schiffahrtsverwaltung im Lande Niedersachsen

Von Oberregierungsvermessungsrat J a n i s c h o w s k y,
rüfl asser- und Sdriffahrtsdirektion Hannover

Die §Tasser- und Sdriffahrtsverwaltung, im folgenden kurz ,,§üSV" genannt, ist

eine Bundesverwaltung und als soldre die Nachfolgerin der ehemaligen Reidrs-

wasserstraßenverwaltuig. Ihre Einrichtung als Bundesbehörde gründet sidr auf

den Artikel 89 des Crundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsdrland vom

23. Mai 1949, der einleitend besagt, daß der Bund Eigentümer der bisherigen

Reichswasserstraßen ist und diese durch eigene Behörden verwaltet.

Die §rSV gehört zum Ressort des Bundesministers für Verkehr. Die Leitung der

§7SV, und zwar, soweit es ,sidr um bau- und verkehrstechnisdre Angelegenheiten

handelt, liegt im Bundesverkehrsministerium bei den Abteilungen 'üflasserbau,
Binnensdriffahrt und Seeverkehr. Die Koordinierung der Verkehrsprobleme der

Sdriffahrt erfolgt mit denen der anderen Verkehrsträger in der Abteilung All-
gemeine Verkehrspolitik und Verkehrswirtsdraft.

Die Zentralabteilung im Bundesverkehrsministerium regelt die Personal-, Organi-

sations- und Haushaltsangelegenheiten aller dem Bundesminister für Verkehr
nadrgeordneten Behörden.

Der Bundesminister für Verkehr leitet und überwacht als zentrale Instanz die

Aufgaben und Arbeiten im bundeseigenen tvasserstraßennetz. Er eiläßt An-
weirl,rngen und Ridrtlinien für die §(Sü im ganzen Bundesgebiet und bearbeitet

die in Frage kommenden Gesetze und Verordnungen. Er genehmigt den Ausbau

von natürlidren und den Neubau von künstlidren §üasserstraßen'

Dem Bundesminister für Verkehr unterstehen als Bundesoberbehörden die Bundes'

anstalt für §Tasserbau in Karlsruhe und die Bundesanstalt für Gewässerkunde

in Koblenz.

Die Bundesanstält für \Wasserbau ist das zentrale Institut der §ürSV des Bundes

für die wissensdraftlidre und praktisdre Versudrs- und Forsdrungsarbeit auf dem

Gebiet des §7'asserbaus. Sie führt unter anderem Modellversudre für wasser-

baulidre Anlagen durdr und berät auf Grund eingehender Untersud'rungen die

VSV bei der §(ahl der zwec,kmäßigsten und wirtsd-raftlidrsten Gründungsarten.

Sie steht aud-r anderen Dienststellen für Modellversudre und Baugrundunter-

sudrungen zur Verfügung.

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde ist die Forsdrungsstelle der §ürSV des

Bundes für alle gewässerkundlidren und wasserwirtsd'raftlidten Fragen. Sie über-

wadrt das g.r"-tu Pegelwesen, soweit es sich um Pegel I. Ordnung_ an den Bun-

deswasse.stiaßen hanäelt, ftihrt dii Hauptnivellements an den Bundeswasser-

straßen durdr und veröffentlidrt die Ergebnisse dieser Messungen. An der Er-

arbeitung von Grundlagen für die wasserwirtsdraftliche Rahmenplanung ist sie

maßgeblidr beteiligt.

Mittelbehörden der \rSV sind die 12 §Tasser- und Sdriffahrtsdirektionen (V/SD),

die sidr über das gesamte Bundesgebiet verteilen. Im Land Niedersadrsen lieg:n
die Vasser- und §drlffahrtsdirektionen Hannover und Auridr. Der Bereidr der
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§ISD Hannover geht jedodr über die Landesgrenzen hinaus. Auf niedersädrsisdrem
Gebiet liegen weiter Teile der Drektionsbereid-re Bremen, Münster und Hamburg.

Die Mittelbehörden betreuen die Bundeswasserstraßen jeweils für ein größeres
zusammenhängendes rVasserstraßennetz, unabhängig von Ländergrenzän, und
bedienen sidr zur Durchführung dieser Aufgaben der Bezirksbehörden (§(asser-
und Sdriffahrtsämter).

Diese führen die Anordnungen der Mittelbehörde unmittelbar durdr. Die von
ihnen zu betreuenden strom- oder Kanalabsdrnitte sind wieder in strom- bzw.
Kanalaufsidrtsbezirke unterteilt, die von einem bautedrnisdren Beamten des
mittleren oder gehobenen Dienstes verwaltet werden.

Der §7sV obliegt der Ausbau und die unterhaltung der Binnen- und seewasser-
straßen und die Regelung des Betriebes auf diesen. sie hat für die Erridrtung und
Erhaltung von schiffahrtszeidren und Signalen, für die Kennzeidrnung und Besei-
tigung von Sdriffahrtshindernissen und für die notwendigen Fahrwassertiefen zu
sorgen. Zur Bekämpfung von Hodrwasser und Eisgefahr hat sie die notwendigen
Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen.
Zu ihrem Aufgabengebiet gehört weiter der Neubau von \Tasserstraßen, soweit
die allgemeine wirtsd-raftlidre Lage und die verkehrlidre Entwiddung auf den
\üTasserstraßen oder die Ersdrließung größerer Gebiete es geboten ersdreinen
lassen. Bei ihren baulidren Maßnahmen hat die §(SV die Belange der §flasser-
wirtschaft und Landeskultur im Einvernehmen mit den Ländern zu wahren.

An weiteren Aufgaben fallen der §7SV zu,
Die sidrerung und Ordnung des Verkehrs auf den Binnen- und seewasserstraßen,
die Verkehrslenkung, das Frad,ten- und Tarifwesen, die Sdriffseidrung und die
Sdriff suntersud'rung.

De §üSV ist ferner zuständig in allen Seeamtsangelegenheiten und führt u. a.
aud'r die seesdriffvermessungen durdr. Der Fisdrereisd-rutz und das Lotsen-
wesen gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet der §[SV. Die \7SV regelt die
Benutzung der Binnenwasserstraßen, soweit sie über den Gemeingebraudr hinaus-
geht, und erteilt die Genehmigung für sämtlidre Anlagen an und in den Binnen-
wasserstraßen.

Eine weitere große Aufgabe ist der \[sv in der Aufsidrt über die Reinhaltung
der Bundeswasserstraßen nach dem Reinhaltegesetz vom 17. August 1960 (BGBI. ü
S. 2125) zugefallen.

sdrließlidr obliegt der §7sV die verwaltung des umfangreidren wasserstraßen-
eigenen Grundbesitzes an oder in der Nähe der §Tasserstraßen.

zu den vom Bund zu verwaltenden Bundeswasserstraßen gehören alle ehemaligen
Reidrswasserstraßen, das sind alle nati.irlidren rüTasserläufe L Ordnung und küist-
Iiche §flasserstraßen (Kanäle, Stid'rkanäle und sdrleusenkanäle), die tem öffent-
lid,en Verkehr dienen. Die übrigen §Tasserläufe I. ordnung iowie alle \üTasser-

laufe IL und III. ordnung werden von den §Tasserwirtsdräftsverwaltungen der
Länder verwaltet und betreut.
zu den Bundeswasserstraßen gehören auc{r zwei Talsperren, nämlid-r die Edersee-
und Diemelseetalsperre, die der speisung des Mittellandkanals und der rweser
in wasserarmen Jahreszeiten dienen.
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Zur Durdrführung der umfangreidren Aufgaben, die der \rSV übertrage_n sind,

kann sie auf die Mitwirkung ies Ve.mess,rngsingenieurs nidrt,verzidrten. Bei den

;[i;.t,i;* Spezialaufgaber,' m.rß sie audr über ein besonders. gesdrultes ver-

..rr,rn§rt"driirdr.. Pärsonal verfügen. Sie ist daher etwa um die Jahrhundert-

*ende 
"dazu 

übergegangen, einen eigenen ständigen Vermessungsdienst einzu-

;Ai;;, i"r i* LI.ri. ä..'Jahrzehntä weiter ausgebaut, straff organisiert und

einheitlidr ausgerichtet wurde.

Die Organisation des Vermessungsdienstes innerhalb der §flSV entspridrt dem

Gesamtaufbau der Verwaltung.

In der Zentralinstanz besteht ein Referat für Karten-Vermessungs- und Liegen'

sdraftswesen, das den gesamten Vermessungsdienst innerhalb der \7SV leitet

und überwacht, allgemeine Dienstanweisungen und Ridrtlinien für den vermes-

sungstectrnisdr"n Dl"nrt erläßt und für die Verwaltung der Uegensdraften der

§faiser- und Sdriffahrtsverwaltung verantwortlidr ist.

In der Mittelinstanz, den §Tasser- und Sdriffahrtsdirektionen, leitet und über-

wadrt der vermessungstedrnische Dezernent den Vermessungsdienst innerhalb

des Direktionsbereidrs.

Die Vermessungsdienststellen befinden sidr bei den Ortsbehörden und werden

von einem Beariten oder Angestellten des höheren, vermessungstedrnischen Dien-

stes geleitet. Nidrt alle OrtsbÄhOrden besitzen eine eigene Vermessungsdienststelle.

Dem Arbeitsanfall entspredrend werden mitunter audr mehrere §?'asser- und

Sdriffahrtsämter von einer Vermessungsdienststelle aus in vermessungstedrnisdrer

Hinsidrt betreut.

Die Aufgaben des Vermessungsdienstes in der §rSV lassen sidr in folgende

Gruppen unterteilen:

Gruppe I Herstellung, Vervielfältigung und Laufendhaltung der wasserstraßen-

eigenen Kartenwerke.

Gruppe II Bautedrnisdre Messungen'

Cruppe III Herstellung und Uberwadrung des verwaltungseigenen Höhennetzes,

Nivellements.

Gruppe IV Katastervermessungen'

Gruppe V Verwaltung und Verwertung der Liegensd'raften der §Tasser- und

Sdrif fahrtsverwaltun g.

Gruppe VI Vertraglidrer Crundstücksverkehr'

I.

Herstellung, Vervielfältigung und Laufendhaltung der
wasserstraßeneigenen Kartenwerke

Die §7SV verfügt über mehrere eigene Kartenwerke versdriedener Maßstäbe von

den einzelnen in- lhrer Verwaltung itehenden §üasserläufen. Es handelt sidr hierbei

um Kartenwerke in den Maßstäben 1 ,1000, 1 :2000, I z25OO, 1 :5000, I :10000

sowie um Ubersidrtskarten auf Grund amtlidler Kartenwerke im Maßstab 1 :25000

und vereinzelt audr 1 : 50 000 und 1 , 100 000.
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Das Hauptkartenwerk der §flsv sind die strom- und Kanalkarten in den Maß-
stäben 1 :1000, 1 :200O oder I 22500.

De Karten sind auf Grund der Katasterunterlagen und eigener Aufnahmen her-
gestellt worden. Der Blattsdrnitt ist dem Stromliuf 

"r,g"p"li-t 
und so gewählt, daß

dieser günstig in der Mitte liegt.

Außer den in den Katasterkarten enthaltenen Eintragungen weisen die Strom-
und Kanalkarten den vasserlauf mit allen BauwerkÄ ii. sdrl.ur.n, §üehren,
Fisdrpässen, sidrerheitstoren an Kanälen, Brüd<en, Eisbredre"rn usw. 

'und 
allen

sonstigea Anlagen wie Pegel, Düker, Dod<s, Fähranlagen, Anlegestellen, Leudrt-
türmg Leud'rtbaken, signalanlagen, Lösdr- und Ladeeinridrtungen usw. einsdrließ-
lidr Topographie am und in der Nähe des sflasserlaufs rrad. Für den Dienst-
gebraudr werden Drud<e oder Lidttpausen verwendet.
Die Karten 1 : 5000 und 1 : 1_0 000 sind auf photomedranisdrem §[ege aus den
Strom- und Kanalkarten abgeleitet.
Grundlage für die ubersidrtskarten der Maßstäbe 1 : 25 000 und 1 , 50 000 bilden
die amtlidlen Kartenwerke. Die Ubersid'rtskarten enthalten die \[asserläufe für
ein größeres Flußgebiet mit den wid'rtigsten wasserbaulidren und verkehrstedr-
nisdren Einrid'rtungen und venvaltungsfremden Anlagen, weldre die §Tasserstraßen
berühren oder kreuzen.
Neben diesen Kartenwerken gibt es für die versd-riedensten Zwed<e der §7sV
nodr Spezialkarten und Pläne.

Auf weitere Einzelheiten näher einzugehen und die versdriedenen Kartenwerke
einzeln aufzuführen, würde zu weit }ühren.

II.

Bautedrnisdre Messungen

Zu den bautedrnisd'ren Messungen zählen alle vermessungstedrnisdren Arbeiten,
die der vorbereitung und Durdrführung aller wasserbautädrnisdren Maßnahmen
dienen.

Daztr gehören:

Trassieren neuer §Tasserstraßen und übertragung von Entwürfen in die
ortlidrkeit, Absted<en und stationieren der nä.r.i Adrr"n und der Adrs-
Parallelen, Vermarkung und sid'rerung dieser Linien, Kurvenabsted<ungen,
Absted<ungen von größeren Bauwerken (§7ehre, Kraitwerke, sdrleusen 

-und

Brüd<en), sidrerung 
_und vermarkung der Bauwerksadrsen, iaufende uber-

prüfung der Bauwerke während dei Bauzeit (Ablotungen, Kippmessungen
mit Theodolit und Nivellier),
trigonometrisd're Höhenmessungen zur Bestimmung der lidrten Durdrfahrts_
höhen bei Brüd<en und
Kilometrienrng der §7'asserläufe und Kennzeid-rnung der Kilometrierung
in der Urtlidrkeit.

veiter zählen zu den bauted,nisdren Messungen alle periodisdren sidrerungs-
messungen nivellitisdrer 

-und trigonometrisdrer A.t ", Biü&en, Bauwerken und
Talsperren zur (Iberprüfung dei Standsidrerheit der Bauwerke.
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III.

Herstellung und [Iberwadrung des verwaltungseigenen Höhennetzes

Entlang den lwasserläufen hat sidr die §rsV ein eigenes Höhennetz gesdraffen,

das ftii die Erftillung ihrer Aufgaben am §(/asserlauf erfordedidr ist.

Außer den Höhenfestpunkten an den beiderseitigen Ufern der einzelnen §Tasser'

läufe befinden sidr nLch zahlreidre Fespunkte an oder in der Nähe von Bau-

werken. Darüber hinaus sind für die FestGgung und laufende Prüfung von Pegeln

i.rond... Festpunkte in deren unmittelbarer Nähe gesdraffen worden.

Die Feineinwägung dieses Höhennetzes ist von der Bundesanstalt ftir Gewässer'

[ria" ar.argäftin1,, die audr in größeren Zeitabständen die Höhenlage des

Netzes du.dr" Korrtrollnivellements überwadrt. Unabhängig davon ist aber eine

,tlirrdig. Uberwadrung der Festpunkte, insbesondere in den vom Bergbau betrof-

fenen-Gebieten und in den Küiten, durch das Vermessungspersonal der \i[asser-

und Sdriffahrtsämter erfordedidr.

Die Höhenfestpunkte für die einzelnen Flußgebiete sind mit ihren NN-Höhen in

Verzeidrnissen zusammengefaßt.

An weiteren Arbeiten sind zu neflnen:

Uberwadrung und Prüfung der Pegel nadr der Pegelvorsdrrift, soweit für

sie die §üSV zuständig ist,

Durd'rführung von §(/asserspiegelnivellements und Strompeilung-en,

Länge- und Querpeilung.r, i- \(asserlauf, tadrymetrisdre Geländeaufnahmen

im Hodrwasserabflußgebiet und

Einmessung und tlberprüfung der Höhenlage der_Rohrbrunnen und §rirt-
sdraftsbrunnen für den Grundwasserbeobadrtungsdienst'

IV.

Katastervermessungen

Für bautedrnisdre Messungen (Einmessen der Strombauwerke, Sdriffahrtszeidren

usw. sowie Festlegung uori Flußprofilen) wurden in den früheren Jahren beider-

seits der §f"r....äßän Polygoniüge gelegt, die aussdrließlidr verwaltungseigenen

Zwed<en dienten. Diese Poiigo"rtig" *"Ä" ihrer ungünstigen Lage und Gestal'

iurg *.g.r, für Katastermessingen-nid,t sonderlidr geeignet und_wurden daher

aud ,riÄt ins Kataster übernoÄmen. Um diesen Mangel zu beheben und die

p;iyg;;i"-rg allgemein audr bei Katastermessungen benutzen zu können, wurdgn

i, äJi N"Äf."rf"gi1"hr.r, im Zuge der Neuherstellung der Kartenwerke die Poly'

;";i;;"d* ,"Ä ä.n neueren 
"Vorsdrriften der Kati'sterverwaltung überholt und

in d", I]andesdreied<snetz angesdrlossen. Die Arbeiten sind zum größeren Teil

abgesdrlossen. Die Messungsergebnisse sind ins Kataster übernommen.

sämtlidre Grenzherstellungen und Fortführungsmessungen, die im Zuge der

V".*"i,""g*ufgaben "rrf"ilerr, 
führt der Vermessungsdienst aus. Bedenkt man,

daß an dä naärlidren §ü'asserstraßen keine festen Eigentumsgrenz-en bestehen,

so kann man efinessen, wieviel Arbeit hier noch zu leisten ist, um klare Crenz-

verhältnisse zu sd, affen.
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V.

Vervaltung und Verwertung der Liegensdraften

Die §üSV verfügt neben den eigentlichen §7asserläufen über umfangreid'ren Grund-
besitz, den zu verwalten und nutzbringend zu verwerten Sadre des Vermessungs-
dienstes ist.

Die nadrstehenden Angaben einiger \Wasser- und Sdriffahrtsdirektionen geben
einen ungefährlidren Uberblid< über den Umfang des im Land Niedersadrsen zu
verwaltenden wasserbaufiskalisdren bundeseigenen Grundbesitzes.

Es verwalten

die \üü'asser- und Schiffahrtsdirektion Hannover rd.
\Wasserflächen und

die §Tasser- und Schiffahrtsdirektion Aurich rd. 1828

flädren und
im Hafengebiet §Tilhelmshaven rd. 960 ha.

Hinzu kommt auf Vangerooge die Verwaltung von rd. t 4 km Stromlänge
und auf Minsener Oog die Verwaltung von 1 1,6 km Buhnenlänge.

Die \Tasser- und Sdriffahrtsdirektion Münster verwaltet im Lande Nieder-
sadrsen rd. 3342 ha Land- und §ürasserflädren.

Der gesamte wasserbaufiskalisd're Bundesbesitz ist in Liegensdraftsverzeidrnissen

- nadr \üTasserläufen getrennt - erfaßt, unterteilt nadr Vermögensklassen,
Vermögenshauptgruppen, -obergruppen und -gruppen. Die Liegensdraftsverzeidr-
nisse enthalten die Kataster- und Grundbud'rangaben sowie Angaben über den
Verkehrswert bzw. die Erwerbs- und Gestehungskosten der einzelnen Crund-
stücke, Gebäude und Bauwerke.

Die Liegensdraftsverzeidrnisse dienen gleidrzeitig als Unterlage für die Aufstellung
und Fortführung des Bundesvermögensnadrweises.

Die Verwaltung des umfangreichen Grundbesirzes wird u. a. dadurdt ersdrwert,
daß es sich bei den zu betreuenden Landflädren nidrt um größere zusammen-
hängende Flädren, sondern im wesentlidren um Streubesitz handelt.

Soweit die Grundstüd<e vorübergehend für verwaltungseigene Zwed<e und Auf-
gaben nidrt benötigt werden, werden sie zur landwirtsdraftlidren Nutzung ver-
pachtet oder für andere Zwed<e vermietet.

Um sidr über den Umfang der Arbeiten, die hier dem Vermessungsdienst zu-
fallen, ein Bild madren zu können, sei nur erwähnt, daß im Bereidr der rüTasser-

und SdTiffahrtsdirektion Hannover allein rd. 2700 Padrtverträge und rd. 130 Miet-
verträge bestehen.

Die gesamten wasserstraßeneigenen Liegensdraften sind in Liegensdraftskarten
(Strom- bzw. Kanalkarten) nadrgewiesen und dort durdr Färbung kenntlidr
gemad,t.

Neben diesen Liegensdraftskarten werden nodl Nutzungskarten geführt, die
Aufsdrluß über die Verpadrtungen, Vermietungen und sonstigen Ndtzungen
bundeseigener Grundstü&e und über die vereinbarten Padrt- und Mietzinae oder
Nutzungsentgelte geben.

Außer den bundeseigenen Grundstücken werden von der §7Sv aud'r landeseigene

6684 ha Land- und

ha Land- und §Tasser-

\,,
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Grundstüd<e, soweit sie im Eigentum des ehemaligen preußisdren Staates (§Tasser'

bau- oder Kanalverwaltung) standen, im Auftrage der Länder verwaltet. Auch

hier handelt es sich um Streubesitz, der im Bereidr der \Wasser- und Sdliffahrts-
direktion Hannover rd. 380 ha, im Bereidr der 'Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Auridr rd. 1970 ha und im Bereidr der '§7'asser- und Sdriffahrtsdirektion Münster
rd. 350 ha umfaßt.

Da der Bund für den Ausbau und die Unterhaltung der §flasseiläufe einen großen

Teil der ehemaligen preußisd'ren wasserbaufiskalisdren Grundstüd<e bereits in
Ansprudr genommen hat und weiteres Gelände für künftige Baumaßnahmen noch

benötigen wird, haben zwisdten den Ländern und der §7SV bereits Verhand-
lungen stattgefunden, in denen man sidr über den ehemaligen preußisdren Grund-
besitz auseinandersetzte. Danadr soll ein großer Teil des ehemaligen preußischen

wasserbaufiskalisdren Grundbesitzes nodr in das Eigentum der §7SV übergehen.

Die Durchführung der Auseinandersetzung einschließlich der nadrfolgenden
Grundbucheintragungen ist ebenfalls Sadre des Vermessungsdienstes.

VI'

Vertraglidrer Grundsttidrsverkehr

Die §7SV hat zur Durdrführung großer Bauprojekte wie z. B. die Mittelweser-
kanalisierung, Verbreiterung des Dortmund-Ems-Kanals u. a. m. in erheblidrem
Umfange Grunderwerb zu tätigen.

Da Mittel für den Grunderwerb in der Regel erst kurz vor dem Baubeginn bereit-
gestellt werden, ist es stets mit erheblichen Sd,wierigkeiten verbunden, die für
den Bau benötigten Flädren termingerecht bereitzustellen. Dabei wird der Ver-
messungsdienst oft vor ungewöhnlidr sdrwierige Aufgaben gestellt, gleidrgültig ob
es sidr um Grunderwerb auf freiwilliger Basis oder im §7ege des Enteignungs-
verfahrens handelt.

Ein weiteres nidrt zu untersdrätzendes Aufgabengebiet ist die Regelung von
Entsdrädigungsansprüdren für Grundstücke, deren Nutzung durdr Baumaßnahmen

beeinträdrtigt wurde (Verwässerungs- oder Trod<ensdraden). Alle diese Aufgaben
vedangen von dem vermessungstedrnisd'ren Persönal eingehende Kenntnisse auf
den Gebieten des Liegensdraftsredrts, der Landwirtsdraft, Landeskultur und der
Bewertung von Crundstücken jeder Art.

§7ährend bisher alle Kauf-, Verkaufs- und Tausd-rverträge, bei denen die §7SV
beteiligt war, vor Urkundsbeamten der §fSV - Beamte des höheren vermessungs-

tedrnisdren Dienstes - abgesdrlossen wurden, dürfen nadr dem Gesetz über

Maßnahmen auf dem Gebiete des Notarredrts vom 16. Februar 1951 seit dent

1. April 1961 Kaufverträge nur nodr von Notaren und den Urkundsbeamten der

Geridrte beurkundet werden.

Damit hört die Urkundstätigkeit der Beamten der \rSV auf. Diese Maßnahme

bringt jedodr keine Entlastung, da die Bedingungen, unter denen ein An- oder
Verkaui zustande kommt, von der §7SV in jedem Fall im einzelnen festgelegt

werden müssen.

Die Erfahrungen haben sdron jetzt gezeigt, daß durdr das neue Gesetz der
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verwaltungsseitige Grundstüd<skauf, insbesondere bei großen Bauvorhaben,
wesentlidr ersdrwert und verzögert wird.

Rüd<sdrauend auf die in den vergangenen Jahren nacll dem zweiten Veltkrieg
im Bereidr des Landes Niedersadrsen von dem Vermessungsdienst in der §(rSV
geleisteten Arbeiten wären besonders folgende zu erwähnen'

Die vermessungstedrnisdren Arbeiten einsdrließlid, Grunderwerb für die
Mittelweserkanalisierung, für den Ausbau und die Verbreiterung der
Nordstrecke des Dortmund-Ems-Kanals und für die Staustufe Geesthadrt
sowie die Vermessungsarbeiten für die Hodrwassersicherung der Emsstred<en.

In besonderem Maße wurde in den Nadrkriegsjahren in der \7SV die Erneuerung
der großmaßstäblidren Kartenwerke betrieben. Für eine Anzahl von Flußgebieten
sind die Arbeiten inzwisdren abgescfilossen. Bei der Herstellung der Karten und
Pläne wurde in einzelnen Fällen audr das Luftbild verwendet. Des weiteren
wurden Luftbildpläne von dem Mündungsgebiet der Ems einsdrließlidr dei Inseln
Borkum und Juist und von dem §7eser- und Fuldagebiet besdrafft.

Die verwaltungseigenen Polygonnetze an den '§7'asserstraßen wurden überholt
und an das l:ndesdreied<snetz nadr den neueren Vorsdrriften angesdrlossen. Die
Arbeiten sind nodr nidrt abgeschlossen.

Die wasserstraßeneigenen Höhenfestpunkte wurden von der Bundesanstalt für Ge-

wässerkunde in mehreren Flußgebieten (§7eser, Aller usw.) durdr Feinnivellements
überprüft. Das Höhennetz der Ems von Papenburg bis zur Mündung sowie im
Küstenbereid'r von Emden einscfiließlidr des Jadebusens und das Höhennetz der
vorgelagerten Inseln wurde neu eingemessen und verdidrtet. In Gemeinsdrafts-
arbeit mit dem niederländisdren und dem verwaltungseigenen Vermessungsdienst
wurde von der Bundesanstalt für Gewässerkunde im Rahmen des Küstennivelle'
ments das deutsdre und das niederländisd,e Höhennetz im Gebiet der unteren
Ems und des Dollart durdr hydrostatisdre Messungen zwisdren Borkum und
Rottmer Oo g zusammengeschlossen.

Das von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in den 50er Jahren durdrgeführte
Nordseenivellement wurde im Gebiet der Außenweser durd'r zwei Stromübergangs-
messungen von Küste zu Küste verbunden. Größere Nivellements wurden sdrließ-
lid, im Bereidr der Außenweser durdrgeführt, auf Grund deren durdr Leitdämme
und Buhnengruppen das Fahrwasser der Außenweser begrenzt werden konnte.

Zu den künftig zu bewältigenden Aufgaben zählt in erster Linie die Fortführung
der in den Nadrkriegsjahren in Angriff genommenen Kartenerneuerung. Audr die
Polygonierung an den \Wasserläufen wird in deo nächsten Jahren einen breiten
Raum in dem Aufgabengebiet des Vermessungsdienstes einnehmen.

An größeren Baumaßnahmen in naher Zukunft, die dem Vermessungsdienst
weitere Aufgaben bringen werden, dürften folgende Arbeiten anstehen:

Verbreiterung des Mittellandkanals einsdrließlidr Verlängerung und An-
hebung der zahlreidren Brüd<en über den Kanal,

Sdraffung neuer Hafenbed<en und Umsdrlagsanlagen in Emden,

§Tiederaufbau der Sd,leuse IV (Seesdrleuse) in \filhelmshaven und der
sonstigen Marineanlagen und Bauwerke,
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Vertiefung der Elbe auf 12 m

Bau von Sidrerungs- und Absdrleusungsbauwerken, soweit im Zusammen-
hang mit der Vertiefung der Fahrwasserrinne der Elbe soldre erforderlidr
werden.

Veitere Projekte stehen nod-r im Raum. Ob es jedod, zur Verwirklidrung der-
selben kommen wird, bleibt der Zukunft überlassen.

Die vorstehenden Ausführungen lassen erkennen, daß dem Vermessungsdienst
in der §7SV ein vielseitiges und interessantes Betätigungsfeld geboten wird. Er
trägt durdr seine Arbeitsleistung eine große Mitverantwortung bei der Erfüllung
der Aufgaben, die der §7SV gestellt sind.

Das kommunale Vermessungswesen in Niedersachsen

Von Städt. Obervermessungsrat Gebauer, Stadtplanungs- und
Vermessungsamt der Hauptstadt Hannover

Der äußere Anlaß für' die Entstehung des kommunalen Vermessungswesens in
Niedersadrsen kann wohl ganz allgemein in der Ausführungsverordnung von 1876
zum Preußischen Fludrtliniengesetz von 1875 gesehen werden. Eine Ausnahme
bildete allerdings die Stadt Hannover, die bereits im Jahre 1860 aus steuerlichen
Gründen mit eigenen Vermessungsarbeiten in ihrem gerade erheblidr erweiterten
Stadtgebiet begann. Aber audr hier waren von 1876 an die in der bereits ge-
nannten Ausführungsverordnung genau festgelegten Anforderungen, die an die

Qualität des für Fludrtlinienpläne zu verwendenden Kartenmaterials gestellt wur-
den, entsd-reidend für die Veiterentwiddung des städtischen Vermessungswesens.

Die Katasterkarten, die zwar damals größtenteils sdron vorhanden waren, hatten
ihrer ursäd-rlid-ren Bestimmung nadr anderen als städtebaulidren Zwed<en zu
dienen. Es wäre falsdr, wenn man sie deswegen ungeredrt bewerten würde. Sie

eigneten sidr für die vorgesehenen steuerlidren Zwed<e auszeidrnet, nidrt aber,
wenigstens nidrt in ihrer ursprünglid'ren Form, als Grundlage für Fludrtlinienpläne.

Das Fludrtliniengesetz entstand aus der längst erkannten Notwendigkeit heraus,
den Städtebau in geordnete Bahnen zu führen. Die wirklid,e Ursadre für die
Entstehung von städtisdren Vermessungsdienststellen ist also nidrt das Gesetz,
sondern vielmehr das immer stärker werdende \Tadrstum der Städte, das wiederum
seinen Gnrnd in dem ungeheuren wirtschaftlidren Aufschwung der damaligen Zeit
hatte. Dieser Zusammenhang zwischen Städtebau und Vermessungswesen besteht
audr heute nodr. Er ist wahrsdreinlidr nodr nie so deutlich spürbar gewesen wie
gerade in der gegenwärtigen Zeit. Der unglücklidre Krieg hatte den Städteri

besonders tiefe §Tunden gesdrlagen. Aber ohne die nadr der §7ährungsreform von
1948 erst langsam einsetzende Blüte der §Tirtsdraft hätten sie niemals in so ver-
hältnismäßig kurzer Zeit gesdrlossen werden können, wie wir es erlebt haben.

Und obwohl die Städte die Vorkriegsgrößen längst übersd,ritten haben, ist immer
nodr nidrt abzusehen, wo dieses Vadrstum seine Grenzen haben wird. Der
Städtebau hat dadurdr eine nod'r stärkere soziologisdre Bedeutung erhalten als

früher. Er wird sidr aber kaum verwirklidren lassen ohne ein modernes städtisdres

Vermessungswesen.
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Aus diesen Ausführungen geht sdron hervor, daß eine städtisdle Vermessungs-
dienststelle in die städtisdre Bauverwaltung gehört. Hier befindet sidr ihr unmittel-
barer Bedarfsträger, mit dem sie so eng wie nur irgend möglidr zusammen-
arbeiten muß.

Trotzdem verfügen nidlt alle Städte über ein eigenes Vermessungsamt. Dieses
kann nur dann wirtsdraftlidr arbeiten, wenn ein gewisser Mindestbedarf an ver-
messungstedrnisdren Arbeiten erreidrt wird, der audr einigermaßen konstant sein
muß. Im allgemeinen ist diese Grenze bei den kreisfreien Städten erreidrt oder
überschritten, jedodr gibt es audr Ausnahmen. Beispiele dafür sind die
Städte §Tolfsburg und Salzgitter. Beide sind praktisdr Neugründungen des Staates.

Deshalb lag es nahe, daß er hier seine eigenen, für diese Gebiete bereits vor-
handenen Vermessungsämter Banz auf den kommunalen Bedarf einridrtete. Ein
anderes Beispiel ist die Stadt Emden. Das einst vorhanden gewesene Stadtver-
messungsamt wurde mit dem staatlidren Katasteramt vereinigt, nadrdem sidr wohl
herausgestellt hatte, daß sidr für eine Stadt dieser Größenordnung eine eigene
Vermessungsdienststelle aus den sdron angedeuteten Gründen nidrt redrt lohnt.
Es handelt sidr hier um einen Grenzfall. Einige andere Städte haben zwar kein
von einem höheren Beamten geleitetes Vermessungsamt, wohl aber eine oder
mehrere vermessungstechnische Fadrkräfte, deren untersdriedlidre Einordnung in
die Organisation der städtisdren Bauverwaltung aus der Tabelle 1 zu ersehen ist.

Beamte des höheren vermessungstedrnisd-ren Verwaltungsdienstes und damit die
Beredrtigung, sämtliche im eigenen Aufgabenbereidr anfallenden Vermessungs-
arbeiten einschließlidr der Urkundsvermessungen auszuführen, haben nur die
7 Städte Braunsdrweig, Hameln, Hannover, Hildesheim, Göttingen, Osnabrüd<
und Stade.

Eingangs wurde ausgeführt, daß es in erster Linie der gesetzlidr begründete Bedarf
an geeignetem Kartenmaterial für den Städtebau war, der städtisdle Vermessungs-
ämter ins Leben rief. Es ist auch heute noch deren widrtigste Arbeit, diesen Bedarf
zu befriedigen. Da sidr aber diese Dienststellen nodr für sehr viel andere Zwed<e
sinnvoll und mit Erfolg einsetzen lassen, haben sich ihre Aufgabengebiete im
Laufe der vergangenen Jahrzehnte nodr erheblid'r erweitert.

Bevor hierauf eingegangen wird, muß aber noch mit einigen Sätzen über die
Kartenherstellung gesprochen werden.

Die Katasterkarten waren früher in Niedersadrsen ohne Ausnahme Inselkarten,
die zuweilen sehr untersdriedlidre Maßstäbe hatten. Der Städtebauer braud'rt aber
ein kontinuierlidres Kartenbild, das sid'r nach allen Seiten hin beliebig erweitern
läßt. Aus diesem Grunde entstanden in den Stadtvermessungsämtern die ersten
großmaßstäblidren Rahmenkarten. Den untersdriedlidren Zwed<en entspredrend
werden diese in versdriedenen Maßsläben gebraucht. Sie müssen ferner mehr
Topographie als eine Katasterkarte enthalten und sidl leidrt vervielfältigen lassen.
Dies alles sind heute Selbstverständlidrkeiten, aber man sollte nidrt vergessen,
daß es einer langen Entwiddungsarbeit bedurfte, bis der heutige Zustand erreidrt
wurde. Erfreulidr ist, daß auch die Katasterkarte in dem Bestreben, eine möglidrst
vielseitige Verwendbarkeit zu erzielen, hiervon erheblidr profitiert hat.

Durdr den Krieg gingen in fast allen Städten sehr große Bestände an wertvollstem
Kartenmaterial verloren. Jeder Vermessungsfadrmann weiß, weldrer Arbeits-
umfang mit der Neuherstellung eines einzigen Kartenblattes von der örtlidten
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Aufnahme über die Kartierung bis zum fertigen Drucft verbunden ist. Mit
einigem Stolz dürfen die Stadwermessungsämter deshalb darauf hinweisen, daß
sie trotz aller Sdrwierigkeiten wohl immer noch MOglidrkeiten gefunden haben,
den ungeheuren Bedarf der Nadrkriegszeit stets audr einigermaßen zeitgeredrt
zu befriedigen. Ohne den Einsatz moderner Methoden und Mittel wäre dieser
Erfolg nidrt zu erreidren gewesen. So hätte wohl vor dem Kriege niemand daran
gedadrt, die Luftbildauswertung für die Herstellung großmaßstäblidrer Stadtkarten
einzusetzen. Die Städte Braunsdrweig und Hannover richteten sidr u. a. moderne
Offsetdruckereien mit allem Zubehör ein, weil die gewerblidre §7'irtsdraft an
diesen Spezialdrur:ken mit ihren verhältnismäßig kleinen Auflagen nur wenig
interessiert ist und lange \Wartezeiten nidrt in Kauf genommen werden können.
Neben der Aufmessung des Karteninhaltes spielt bei allen Stadtvermessungs-
ämtern die Anweisung und Prüfung der Baufludrtlinien eine große Rolle bei den
örtlidlen Arbeiten. Hinzu kommen die gerade bei der völligen Neugestaltung des
Stadt- und Straßenbildes sehr umfangreidren Vermessungen, die sid, aus der
Anderung der Eigenttrmsgrenzen/ dem Grunderwerb und der Veräußerung von
Grundstüd<en sowie aus Baulandumlegungen ergeben. Ein ebenso interessantes
wie großes Arbeitsgebiet stellen weiter die tedrnisdren Messungen dar, wie sie
sidr z. B. aus der Absted<ung von neuen Verkehrswegen, Brüd<en und städtisdren
Hodrbauten ergeben. ln unmittelbarem Zusammenhang hiermit stehen z. T. sehr
sdrwierige und umfangreidre Trassierungsberedrnungen. Diese müssen in enger
Verbindung mit den die Entwürfe bearbeitenden Stellen nadr neuzeitlidren
Gesidrtspunkten und Methoden durdrgeführt werden. Häuslid're und örtlidre
vermessungstedrnische Bearbeitung soldter Aufgaben erfordert ein sidreres Ein-
fühlungsvermögen in die Absidrten des Planers. Dieser wird sidr wohl kaum
dessen bewußt, daß der Vermessungsingenieur hier einen entsd'reidenden Anteil
an seiner Arbeit hat. Ohne die nadr außen hin überhaupt nidrt erkennbare, aber
dodr entsd,eidend mitgestaltende Tätigkeit des letzteren wäre eine Verwirklichung
der mannigfad'ren baulidren Entwürfe überhaupt nidrt möglidr.

Alle diese örtlichen und häuslidren Arbeiten verlangen ein sauberes und zuver-
lässiges Festpunktnetz für Lage und Höhe. Hier waren die Städte lange Zeit
allein auf ihre eigenen Arbeiten angewiesen. In der Nadrkriegszeit hat sidr audl
auf diesem Gebiet eine erfreulidre Zusammenarbeit mit den Katasterämtern ent-
wi&elt.
Die bisher angesprodrenen Arbeiten sind überwiegend vermessungstedrnisdrer
Art. Aber aus der Zusammenarbeit mit dem Städtebauer, der Verwaltung der
städtisdren Liegensdraften und der übrigen Stadtverwaltung ergeben sidr weitere
und z. T. sehr interessante Arbeitsgebiete.
so übertragen in mehreren städten die Vermessungsämter die Ergebnisse der
stadtplanung in den Flächennutzungsplan und in der Bebauungsplan und führen
die verfahren zum Inkraftsetzen der letzteren durd'r. Demzufolge werden dann
dort auch die Baugesudre daraufhin geprüft, ob sie der rechtsverbindlidren Planung
entspredren und die Grundstüd<sbezeidrnungen mit den Kataster- und Grund-
budrangaben übereinstimmen.

In versdriedenen Städten wird der Nadrweis des städtisdren Grundeigentums,
das .sogenannte Lagerbudr, mit der straßenkartei beim stadtvermessungsamt
geführt. In Hannover z. B. gehört dazu nodr die gesamte Bearbeitung dei Eln-
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heitswerte für den städtisdren Grundbesitz, der vermögensredrtlidre Nadrweis

nadr seinem Verkehrswert sowie die wertmäßige Begutadrtung des städtisdren

Grundstücksverkehrs. Eine umfangreidre Kaufpreissammlung steht hierfür zur

Verfügung.

Ein interessantes Gebiet ist die Beobadrtung von Bodensenkungen, wie sie z' B.

in Hannover, Lüneburg und cuxhaven durchgeführt werden. In Hannover führt
die Vermessungsabteilung außerdem noch eine umfangreiche Kartei über die zur
Untersudrung des Baugrundes durdrgeführten Bohrungen. Auch die Feststellung

der Bewegungen großer Bauwerke, wie Brüd<en, Hochhäuser usw. sind Aufgaben,

die durdraus nidrt zu den Seltenheiten gehören.

Es kann in dem gesetzten Rahmen nur aufgezeigt werden, wie vielseitig gerade

das kommunale Vermessungswesen sein kann und daß es an einem Brennpunkt
des vermessungstechnisdren Lebens steht. Diese Tatsadre ist in der letzten Zeit
besonders deutlidr geworden. Das nunmehr in Kraft getretene Bundesbaugesetz

vom 23. Juni 1960 betrifft audt auf vermessungstedrnischem Gebiet in erster Linie
die kommunalen Dienststellen.

Im Hinblick auf die immer wieder neu auf uns zukommenden Arbeiten ist es

ein beruhigendes Bewußtsein, daß die Stadtvermessungsämter auf fachlidrem
Gebiet nidrt allein stehen. Rein äußerlidr kommt dies sdron in sehr sdröner und
sinnvoller \7eise dadurdr zum Ausdruck, daß diese Ausführungen in einer von
der Niedersächsisdren Vermessungs- und Katasterverwaltung herausgegebenen

Zeitsdrrift veröffentlidrt werden. Es ist ohnehin notwendig, auf die Zusammen-
arbeit des kommunalen Vermessungsdienstes mit der staatlidren Vermessungs-

verwaltung und ihren Dienststellen einzugehen.

§7ie einleitend ausgeführt wurde, entstanden die städtisdren Vermessungsstellen
aus der Notwendigkeit heraus, einen Bedarf zu befriedigen, dem das damals reine
Grundsteuerkataster nadr Lage der Dinge nidrt entspredren konnte. Dieses Ka-
taster hat sidr aber in der Zwisdrenzeit wesentlidr gewandelt und sidr vom Steuer-

zum Mehrzwed<kataster entwicl<elt. Es mußte nun zwangsläufig die Frage auf-
tauchen, ob denn dieses Mehrzweckkataster nidrt auch in der Lage [st oder in
die Lage versetzt werden kann, von sidr aus den Anforderungen der Städte auf
vermessungstedrnischem Gebiet gerecht zu werden. Hierüber ist sdron sehr viel
diskutiert und geschrieben rvorden. Zweifellos bringt es dodr Nadrteile mit sidr,
wenn auf Ortsebene eine staatlidre und eine kommunale Vermessungsdienststelle

vorhanden sind. Eine Zusammenlegung könnte vielleicht diese Nadrteile beseitigen.

Aber die Tatsadre, däß sich die Geister bei der Beantwortung der Frage sdreiden,

ob soldr eine zusammengefaßte Vermessungsdienststelle beim staatlidren Kataster-

amt oder beim Stadtvermessungsamt erricfitet werden müßte, sdreint zu beweisen,

daß es eine Patentlösung hierfür nidrt gibt. Die Länder der Bundesrepublik sind

hierbei sehr versdriedene §üege gegangen. Der restlosen Kommunalisierung in
Nordrhein-\Testfalen steht die fast ebenso durdrgreifende Verstaatlidlung des

Vermessungswesens in Bayern gegenüber. Jedodr kann bei letzterer nidrt über-

sehen weräen, daß es zumindestens in Mündren und Nürnberg nodr Stadt-

vermessungsämter gibt. Hieraus sollte dodr zwangsläufig abgeleitet verden, daß

eine.Groß-stadt aui eine eigene Vermessungsdienststelle einfadr nidrt verzidrten

kann.
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Diese Hinweise mögen genügen, um die Problematik der Frage aufzuzeigen. Es
soll nodr kurz auf die im Lande Niedersadrsen gewählte Lösung eingegangen
werden.

Eine Zusammenarbeit zwisdren den beiden vermessungstechnischen Verwaltungs-
zweigen ist unumgänglidr notwendig und hat audr, wie die gesdridrtlidren Tat-
sadren beweisen, seit jeher bestanden. Sie wurde durdr die verschiedensten Ab-
madrungen und Verträge festgelegt. Als nadr dem Kriege besonders große Auf-
gaben bewältigt werden mußten, wurde dem Zusammenspiel ein neuer Inhalt
gegeben. Deses fand zunächst seine Form in dem Vertrag, den das Land Nieder-
sadrsen mit der Stadt Hannover nach langen Verhandlungen im Jahre 1950 sdrloß.
Sein wesentlicher Inhalt ist der, daß sämtliche Vermessungsergebnisse, einerlei wo
sie anfallen, den Amtern für die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben gegenseitig zur
Verfügung gestellt werden. Die bei der Stadt hergestellten großmaßstäblidren
Karten werden vom Katasteramt ohne weiteres für die Herstellung der Kataster-
rahmenkarten verwendet. Aber der Erfolg vertraglidrer Abmadrungen ist nid'rt in
erster Linie abhängig von der Formulierung der Paragraphen, sondern vielmehr
von dem Geist, in dem sie angewandt werden. Und gerade in dieser Beziehung
wird gern anerkannt, daß sich in der Praxis ein guter und harmonisdrer Zusam-
menklang bei beiderseitigem besten \Tillen ergeben hat. Das unter den vorhan-
denen Bedingungen möglidre Optimum ist erreidrt.

Aus dem genannten Vertrage haben sich weitere Verhandlungen zwisdlen dem
Land Niedersadrsen und dem Niedersädrsisdren Städtetag ergeben. Diese haben
im Jahre 1953 zur Formulierung'eines Rahmenvertrages geführt, den diejenigen
Städte mit dem Land sd'rließen können, die ihr Vermessungsamt unter die Leitung
eines höheren Beamten gestellt haben. So sind audt dort Möglid,keiten gegeben
und fast lüd<enlos wahrgenommen worden, bei der bestehenden Zweigleisigkeit
wesentlidre Mängel zu beseitigen.

Ein Beispiel für die wirklich gute Zusammenarbeit ist die Neupolygonierung des
gesamten Stadtgebietes in Hannover. Auf modernster Grundlage wird hier in
gemeinsamer Arbeit ein einheitlidres Festpunktnetz gesdraffen, wie wir es ver:
mutlidl in keiner anderen Großstadt der Bundesrepublik haben und über das
später noch mehr zu berid-rten sein wird. - Als weiteres Beispiel sei die Tatsadre
vermerkt, daß die Neumessungsabteilung des Niedersädrsisdren Landesverwal-
tungsamtes auf Anregung von Stadt und Katasteramt in den Jahren 1953 bis 1957
eine sogenannte vereinfadrte Neuvermessung mit Neupolygonierung des gesamten
Stadtgebietes von Göttingen durdrgeführt hat. Dabei kamen in der Altstadt audr
Grenzfeststellung, Neuvermarkung, Flächenberedrnung und Neuaufstellung des
Liegenschaftskatasters hinztr. Für das ganze Gebiet liegt nun ein modernes Karten-
werk in den Maßstäben I :500, I : 1000 und 1 :2000 vor.

Uber Organisation und Zahl der bei den Kommunalverwaltungen tätigen vermes-
sungstedrnisdren Bediensteten gibt die beigefügte Tabelle I Auskunft. Das Ma-
terial hierzu wurde nidrt nur bei den kreisfreien Städten, sondern audr beim
Niedersädrsisdren Städtebund und dem Niedersäd'rsisdren Landkreistag erfragt.

Um einen Begriff über die Entwiddung des Arbeitsumfanges in den letzten Jahren
zu vermitteln, seien die folgenden Zahlen aus Hannover genannt:
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Tabelle 2

Zahl der
Messungs-

sadten

Baufludrt-
anweisungetr

Abgegebene Karten

Anzahl , rü/ert DM

Personal
Beamte i Ang"t,. i Insges.

I 950

I 960

140

530

680

I 089

ll 700

28 100

14 000,-
34 300,-

13

29

29

74

42

103

Material aus anderen Städten steht leider nid'rt zur Verfügung, es würde aber

vermutlidr niclt wesentlicfi anders aussehen.

Die Offentlich bestellten Vermessungsingenieure

in Niedersachsen

Von Offentlich best. Vermessungsingenieur Drecoll, Hannover

Die Offentlich bestellten Vermessungsingenieure (ObVI) waren vor dem Kriege in
der Reichsgruppe der ObVI unter der Aufsicht des Reidrsministeriums des Innern

,us"-.engesd,lossen. Diese Organisationsform entsprach dem reid'rseinheitlidren
Aufbau des Vermessungswesens nad-r 1934.

Die Uberleitung des Vermessungswesens auf die nadr dem Kriege entstandenen

Länder bradrte es mit sidr, daß sich die ObVI zunächst in diesen einzelnen Ländern

wieder zusammenschlossen. 1949 fanden die Ländervereinigungen im Bund der

Offentlidr bestellten Vermessungsingenieure (BDVI) eine Dadrorganisation für
das Bundesgebiet.

\üenn es aucl in der Natur der Sache liegt, daß sidr die Hauptarbeit bzw. Klein-
arbeit in den einzelnen Landesgruppen abspielt, so hat der BDVI immer dafür
gesorgt, daß die Einheitlichkeit des freien Vermessungsberufes bis heute weit-
gehend erhalten geblieben ist.

§rährend früher im heutigen Bereidr des Landes Niedersadrsen etwa 30 obVI
tätig gewesen sind, betreiben heute 52 ObVI mit Berüd<sid-rtigung- der gesdrlos-

senin-Sozietäten 43 Vermessungsbüros. Das Ansteigen von 30 aut 43 Büros hat

im wesentlidren 2 Gründe'

t. Die Vermehrung der anfallenden Vermessungsaufgaben überhaupt;

2. die Ubernahme von Kollegen aus den deutsdren Ostgebieten.

Das niedersädrsisdre Durchsdrnittsbüro eines ObVI besteht aus 6 technisdren An-

gestellten, 1 kaufmännisdren Kraft, 2 Lehrlingen und 6 ständigen Meßgehilfen.

Es stehen dem Lande Niedersachsen damit rund 500 Kräfte für seine Vermessungs-

aufgaben zusätzlidl zur verfügung. Die Vergangeaheit hat_ gezeigt, daß die im
Rah-"-en des Viederaufbaues und der fortschreitenden wirtsdraftlichen Entwiddung

entstandenen Anforderungen an das Vermessungswesen ohne die ObVI, den ver-

längerten Arm der Vermessungsbehörden, nicht zu meistern gewesen wären.

Beänders wirksam tritt diese Kräft l.r all den Fällen auf, bei denen es gilt, sdrnell

zu helfen, wie z. B. bei den technisdren und redrtlidten unterlagen für Planungs-

und Baumaßnahmen aller Art.
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Mit Inkrafttreten des Niedersächsisdren Vermessungs- und Katastergesetzes wird
der ObVI Träger eines Offentlidren Amtes.

Das Merkmal des freien Vermessungsberufes ist die Verbindung zwisdren Sadr-
walter des Auftraggebers und Erfüllung der halbamtlidren Funktion zum Nutzen
der Sache selbst. Der ObVI ist also Mithelfer aller behördlidren Vermessungs-
stellen; darüber hinaus erfaßt er mit den Ingenieurvermessungen, seiner Tätigkeit
als Cutachter, Sadrverständiger und Berater alle die Randgebiete, für die er auf
Grund seiner wissenschaftlichen Ausbildung und seiner Redrtsstellung fadr- und
sadrkundig ist.

Das Aufgabengebiet ist naturgemäß nicht so spezialisiert wie das einer Behörde.
\7enn man sidr der Einteilung der Berufsordnung des ObVI bedient, so gehören
zum Tätigkeitsgebiet des ObVI u. a. 

'
1. Die Ausführung aller Vermessungen mit amtlidrem Charakter und öffentlidr

redrtliclem Clauben (Urkundsvermessungen).

Es zählen hierzu nicht nur die Vermessungen, die zur Ergänzung, Fortführung
des Katasters oder der amtlidren Kartenwerke und Verzeichnisse der Landes-
vermessung dienen, sondern alle Ermittlungen, die durdr die Gesetzgebung
über das Boden- und Baurecht, §(/asser- und Verkehrsredrt, Enteignungs- und
Planfeststellungsgesetz besondere Beurkundungen vorschreiben, und die sonst
nur von den dazu bestimmten behördlichen Vermessungsstellen ausgeführt
werden dürfen.
Z. 8., Grenzfeststellungen, Grundstüd<steilungen; Ausfertigung von amtlid-ren
Lage- und Höhenplänen für Batrgesuche, Bewilligung von §trasserredrten, Grund-
wasseruntersudrungen, Grenzattesten für Kreditinstitute, Ermittlung von Boden-
senkungen, amtliche PIäne für Enteignungsverfahren und Bebauungspläne; Ver-
messungsarbeiten für Flurbereinigungen, Schlußvermessungen für Straßen- und
§(/asserlauf, Baulandumlegungen/ Festlegung von Stauhöhen usw.

2. Die Mitwirkung bei Planungsarbeiten, wie z. B. bei Orts- und l:ndesplanung,
Straßen- und §üegebau, Flußregulierungenf Be- und Entwässerungsanlagen. Das
Arbeitsgebiet ,,lngenieur- und bautechnisdre Vermessung und Beratung" ist
nadr dem Kriege besonders umfangreidr geworden. Gerade hier wird von
dem ObVI eine Vielseitigkeit und Präzision verlangt, wie sie kaum ein anderer
Berufsstand ausüben muß. Abstedcung, laufende Uberprüfung und Mitarbeit
an den Sdrlußabredrnungen beim Bau großer Industrieanlagen, Straßen- und
Gleisbau, Kanalisation usw. gehören ebenso dazu, wie die Mitarbeit an beson-
deren Hodr-, Brücken- und Spezialbauten, Montage großer Masdrinenanlagen,
Deformationsmessungen usw.

3. De beratende und gutachtlidre Tätigkeit erfaßt z. B. Gutad-rten in allen Grenz-
angelegenheiten, Bewertung des Bodens, Beratung bei Grundstüd<sverwaltungen

Urkundsvermessungenr Planung und Berattrng sind in der Regel in einem Arbeits-
vorgang verbunden. Eine Trennung bezüglidr der Sorgfältigkeit und Genauigkeit
gibt es für den ObVI nidrt. So kann jeder Auftraggeber die Gewißheit haben, daß
der ObVI bei allen seinen Arbeiten bestrebt sein muß, sidr seiner Offentlidten
Bestellung würdig zu erweisen.

Für die Zul«tnft ein festes Arbeitsprogramm aufzustellen, ist deswegen nidtt
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möglidr, weil der freie Beruf als Mithelfer, Mitgestalter und Vermittler von den
Aufgaben abhängig ist, die ohne seinen Einfluß auf ihn zukommen. Das ist zwar
ein unsidrerer §Tedrsel auf die Zukunft, der aber im \(esen des freien Berufes
liegt. Diese Unsidrerheit fordert eine stete Bereitsdraft und diese wiederum
dauernde Beweglidrkeit des Geistes und der Organisation. Gerade deswegen ist
der Beruf des ObVI so sdrön.

Geodatische Ausbildung und Forschung
an den Ted-rnischen Hodrschulen Niedersachsens

Von Regierungsvermessungsassessor Alves, Tedrnisdre Hodrsdrule Hannover

1. Bestehende Institute

Die Ausbildung des akademisd-ren Nachwudrses und die wissensd-raftlidre Forschung
auf dem Gebiete der Geodäsie obliegen in Niedersad-rsen den Tedrnischen Hoch-
sdrulen Braunsdrweig und Hannover. An diesen beiden Hochsdrulen bestehen
innerhalb der Fakultäten für Bauwesen folgende Institute:

Tedrnisdre Hodrsdrule Braunsdrweig

Institut für Vermessungskunde

Direktor: o. Prof. Dr.-lng. H. Bodemüller

Oberingenieur, Ass. d. Verm.-Dienstes Dr.-lng. B. Sd,rader

Lehrbeauftragte: apl. Prof. Reg.-Direktor Dr.-lng. K. Gerke
Reg.-Direktor Dipl.-lng. J. Konstanzer
Stadtbaurat Dipl.-lng. §(2. Sdrütte

Tedrnisdre Hodrsdrule Hannover

Geodlitisdres Institut

Direktor: o. Prof. Dr.-lng. Dr.-lng. E. h. §f. Großmann

Oberingenieur: Reg.-Verm.-Ass. Dipl.-lng. A. Alves

Kartographisdre Abteilung' a. o. Prof. Dr.-lng. V. Heißler
Astronom. Abteil. m. Sternwarte: apl. Prof. Dr. phil. K. Pilowski

Gravimetrische Abteilung mit
Pendelstation Harzburg und
Horizontalpendelstation
Bad Grund, i. V. Dipl.-Ing. \7. Bettac

Honorarprofessoren und
Lehrbeauftragte, Ob.-Reg. u. Verm.-Rat a. D.

Prof. Dr. phil. O. Kerl
Reg.-Verm.-Dir. H. Ohlendorf
Prof. Dr.-Ing. A. Sdrleusener
Min.-Rat Prof. Dr.-Ing. J. Nittinger
Ob.-Reg. u. Verm.-Rat
Prof. Dr.-lng. §7. Engelbert
Ob.-Reg.-Verm.-Rat Prof. Dr.- Ing. §7. Höpd<e
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Institut für Photogrammetrie und Ingenieurvermessungen

Direktor: o. Prof. Dr.-lng. G. Lehmann

Oberingenieur: Ass. d. Verm.-Dienst. Dr.-lng. §7'. §Tunderlidr

Nacl'rstehende Tabelle gibt einen Uberblid< über den Personalbestand der
Institute am 1. Januar 1961.

Stand l. l. 196l

Geod. Inst. Braunschweig

Geod. Inst. Hannover . .

Kart.- Abt.
Astron.- Abt.
Grav.- Abt. . .

Photogr. Inst. Hannover

2. Aufgabenbereidr der Institute

a) Lehre
Bei der Lehre steht die Ausbildung von Studenten zu Diplom-Vermessungs-
ingenieuren im Vordergrund, an der Tedrnischen Hochschule Braunsdrweig jedodr
nur bis zur Diplom-Vorprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist der Besitz
eines anerkannten Reifezeugnisses bzw. ersatzweise bei Fadrsdrulabsolventen die
Zuerkennung der Hochsd-rulreife. Darüber hinaus sollen die Bewerber vor Auf-
nahme des Studiums eine praktisdre Tätigkeit von in der Regel 6 Monaten
abgeleistet haben. §7egen einiger Einzelheiten wird auf die Ausführungen von
E. Haupt in Heft 3/1961 dieser Nadrridrten verwiesen.
Das studium selbst dauert entsprechend der vo des Niedersädrsisdren Landes-
ministeriums vom 21. Januar 1957 (siehe Sonderheft allglo dieser Nadrridrten)
mindestens 8 semester. Es gliedert sidr in zwei studienabsdrnitte von je 4 se-
mestern. Der erste Absdrnitt sdrließt mit der Diplom-vorprüfung ab; er umfaßt
im wesentlidren die mathematisdr-naturwissensdraftlidren Grundlägen, allgemeine
Redrts- und volkswirtsdlaftslehren, Grundzüge der vermessungskunde, Fehler-
lehre sowie Plan- und Kartenzeidrnen. Im zweiten Absd-rnitt des §tudiums werden
die geodätisdren Fäd-rer (vermessungskunde, Landesvermessung, Ausgleicl-rsredr-
nung),, Photogrammetrie, Erdmessung nebst Astronomie und cäophysik und die
an Bedeutung immer mehr zunehmende Kartographie gelehrt. urn dem zukünfti-
gen Diplom-vermessungsingenieur eine möglidrst breite Berufsbasis zu geben,
erstre&t sid, die Ausbildung audr auf die Gebiete der Bau- und Kulturtädrnik,
die Katastertedrnik und auf die mit der Flurbereinigung und der städtiscl.ren Boden-
ordnung zusammenhänge1d9n Fragen. Darüber hinäus bestehen Erweiterungs-
möglid-rkeiten nadr individuellen Gesidrtspunkten.

Plan-
mäßige

Ass.

For-
sdrungs-

Ass.

Honorar-
Prof.

bzw. Lehr-
beauftragte

Angestellte
und

§Terkstatt-
personal

I

1

1

:

1

1

3

i
I

:

2

3

I
I

1

1
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1
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\I7ährend der drei ersten Ausbildungsjahre hat der Student in drei größeren, je

14 Tage dauernden Sommerübungen nachzuweisen, daß er die theoretisdr erwor-

benen Kenntnisse praktisch anzuweflden versteht. Um diese Arbeiten möglidrst

wirklichkeitsnah zu gestaltenr werden die Sdllußübungen in enger Zusammenarbeit

mit den Vermessungsverwaltungen so ausgewählt, daß sie neben ihrem Zwed<,

der Ausbildurg ,u di"r.rr, unmittelbar für die Praxis nutzbar gemadrt werden

können. Im lelzten Ausbildungsjahr führt der Student spezielle Untersudlungen

selbständig durdr. Er soll hier in Seminaren seine Fähigkeit zur theoretisdren

Durdrdringung des Stoffes unter Beweis stellen'

Den Absdrluß des Studiums bildet die Diplom-Hauptprüfung; sie besteht aus

drei Teilen, den Beurteilungen der Ubungsarbeiten, den mündlidren Prüfungen

(in Verbindung mit Klausuren) und der Diplomarbeit. In der Diplomarbeit soll

der Kandidat ,=.ig.r,, daß er in der Lage ist, praktische oder theoretisdre Probleme

seiner Fadrridrtung nadr wissensdraftlidren Methoden zu bearbeiten und seine

Gedankengänge knapp und verständlidr darzustellen. Audr hier ist die Hodrsd,ule
bemüht, die Themen weitgehend auf die Bedürfnisse der Praxis abzustimmen.

Nadr dem Bestehen der Diplom-Hauptprüfung führt der Kandidat den akade-

misdren Grad eines Diplomingenieurs (Dipl.-lng.). Die Diplomhauptprüfung ist

zugleidr erste Staatsprüfung für den Erwerb der Befähigung zum höheren vermes-

suigstedrnisd-ren Verwaltungsdienst. Von 1945 bis einsdrließlidr 1960 haben an

der Tedrnisdren Hodrschule Hannover 237 Kandidaten ihre Diplom-Hauptprüfung
bestanden.

Einen niclt unbedeutenden Teil der Lehre nimrnt die vennessungstedrnisdre Aus-

bildung für Studierende des Bauingenieurwesens, der Ardritektur, des Garten-

baues und der l:ndespflege ein. Den Studenten werden in ein- bis dreisemestrigen

Kursen (Voilesungen und Ubungen) die Grundbegriffe der Instrumentenkunde,

des Planzeidrnens und die einfadren vennessungstedrnisdren Aufnahmeverfahren

vermittelt. Studierende des Bauingenieurwesens werden ähnlidr wie die Geodäten

in einer 14tägigen Sdrlußübung in praktisdren Aufnahmen gesdrult. Um einen

Uberblid< übär-den Umfang dieser Ausbildungsarbeit zu geben, seien hier die

Zahler- der fraglidren Studenten an der Technisdren Hodrsdrule Hannover für
das Sommersemester 1961 mitgeteilt:

a) Bauingenieurwesen 143 Studierende

b) Ard'ritektur 68 Studierende

c) Gartenbau und Landespflege 45 Studierende

b) Forschung
pie geodätische Forsd-rung wird einerseits.an den beiden Abteilungen der Deut:

sd.reri Geodatischen ForsÄ.rngsanstalt in Mündren und Frankfurtt zvrr. anderen

an den Tedrnisdren Hodlschulen betrieben. Nach den Empfehlungen des §üissen-

sdraftsrates zum Ausbau der wissensdraftlidren Hodrsdrulen steht die Forsdrung

gleidrrangig neben der Lehre und bildet mit ihr eine Einheit' Denn Forschung

tef.,rdrtei"die Lehre; sie erhält aber audr ihrerseits aus dem Lehrbetrieb, ins-

besondere aus Seminaren und Kolloquien werWolle Impulse. Die widrtigsten An-

,.gurg.r, gibt indessen die Mitarbeii in den nationalen und internationalen Or-

g"'nir"iionä der §(issensdraft, insbesondere in der Internationalen Assoziation
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für Geodäsie sowie der Internationalen Union für Geodäsie und Geophysik, ferner
in der Internationalen Gesellsd'raft für Photogrammetrie und der Organisation
Europ6enne d'6tudes photogramm6triques exp6rimentales (OEEPE), in der Inter-
nationalen Gesellsdraft für Kartographie und in der F6d6ration Internationale des
Geomötres.

Die von den einzelnen Instituten erarbeiteten wissensdraftlid-ren Forsd-rungsergeb-
nisse sind in zahlreichen Veröffentlichungen, Beridrten und Dissertationen nieder-
gelegt. Einen Uberblick über die laufende Forsdrungsarbeit gibt nadrstehende
Ubersicht.

Tedrnisdre Hochsdrule Braunsdrweig

Institut für Vermessungskunde 
'

1. Forsdrungsarbeiten auf dem Gebiet der mathematischen und der physikaliscl'ren
Geodäsie.

2. Ausführung von Sdrweremessungen.

3. Einridrtung und Betrieb einer Gezeitenstation.

4. Gutadrten auf dem Gebiet der Ingenieur- und Flugzielvermessung.

Tedrnische Hodrsdrule Hannover

Geodätisches Institut:
1. Untersudrung von Meßgeräten (2. B. automatisdlen Nivellieren und Höhen-

zeigern, Invar-, Basis- und Nivellierlatten) nadr modernen physikalisdren Me-
thoden im Feinmeßlaboratorium und an den Längen-Komparatoren des Instituts.

2. Untersudrungen überdie elektronischeSreckenmessung,insbesondere Erprobung
des im 3-cm-\Tellenbereich arbeitenden elektronischen Entfernungsmeßgerätes
Elektrotape DM 20 der Cubic Corporation.

3. Studien zur experimentellen Bestimmung der nivellitisdren Refraktion.

4. Gravimetermessungen im §Teltsdrwerenetz I. Ordnung.
5. Horizontalpendelregistrierungen zur Bestimmung der zeitlid'ren Anderung der

I-otridrtung.
6. Untersudrungen über die Grundrißgestaltung der Topographisdren Karte

1 : 50 000.

Tedrnisdre Hodrsdrule Hannover

Institut für Photogrammetrie und Ingenieurvermessungen:

1. Instrumentelle Entwiddungen zur Verwendung photogrammetrisdrer Einzelbild-
auswerteverfahren für die Herstellung großmaßstäbiger Karten.

2. versudrsarbeiten zum Einsatz und zur Leistungssteigerung der großmaßstäbigen
Doppelbildauswertung für die Zwed<e von Kataster-, Flurbereinigungs- und
Stadtvermessungen.

3. Untersuclung analytischer Arbeitsmethoden der Einzelbild- und Modellaus-
wertung sowie der Streifen- und Blocktriangulation in der Anwendung für
vermessungsted-rnische und nichttopographisdre Aufgabengebiete.

4. Untersudrungen zur Cenauigkeit photogrammetrisdrer Höhenauswertungen.
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3. Möglidrkeiten für Untersudrungen

Neben den im vorstehenden Abscfinitt genannten größeren Forsdrungsvorhaben,
die sidr oftmals über Jahre erstrecken, werden laufend Enrwicllungen, Unter-
sudrungen, Eichungen und Gutadrten kleineren Umfangs ausgeführt. Die für die
Tedrnisd-re Hodrschule Hannover aufgestellte Ubersidrt - sie gilt mit einigen
Variationen auclr für die Tedrnisdre Hodrscfiule Braunsdrweig - cl'rarakterisiert
am besten die in den Instituten bestehenden Arbeits- und Prüfmöglichkeiten:

Geodätisdres Institut :

Zur Einridrtung/ zum Bau und zur Prüfung von Strecken-, §Tinkel- und Höhen-
meßgeräten stehen zur Verfügung'

Komparatoren von 2 m, 25 m und 50 m Länge zur Längeneidrung und ein 2-m-
Komparator zur Bestimmung von Temperaturabhängigkeiten. Ferner mehrere
Präzisionslibellenprüfer, ein Interferometrisdres Sdrraubenprüfgerät und mehrere
Einrid,tungen zur Untersudrung von Teilkreisen, endlidr eine feinmedranisd,e
\Terkstatt.
Zur Untersudrung von vermessungstedrnischen Aufnahmemethoden sind alle in
Frage kommenden Strecken-, Höhen- und §Tinkelmeßgeräte vorhanden.
Für Entwiddungsarbeiten auf kartographisdrem Gebiet stehen dem Institut mehrere
Koordinatographen und die notwendigen photographiscl-ren und Reproduktionsein-
richtungen zur Verfügung.

Für geographisdre Orts- und Azimutbestimmungen besitzt die Astronomisdre
Station des Instituts mehrere Passageinstrumente, einen 19-cm-Refraktor, einen
27-cm-Parabolspiegel und einen 29-cm-125-S&midtspiegel sowie die erforderlidre
Uhrenanlage.
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Für geophysikalisdre Arbeiten stehen zur verfügung ein Askania-Gravimeter
G s. l2 mit Einridrtung zum Registrieren zeitlidrer sdrwereänderungen; 1 \Torden-
Master-Gravimeter und 1 Horizontalpendel mit Registriereinrichtung.

Institut für Photogrammetrie und Ingenieurvermessungen :

Zu-r Ausführung und Ausmessung von terrestrisdren Einzelbild- und Doppelbild-
aufnahmen für kartographische und tedrnisdre Zwecke sind Aufnahm., .rrrd Aur-
wertegeräte verschiedener Typen vorhanden.
Für die Entzerrung und räumlidre Doppelbildauswertung von Luftbildaufnahmen
zur_ Herstellung von Bildplänen und Karten sowie zur Koordinierung von Grenz-
und Messungspunkten stehen Luftbildkopiergeräte, EntzerrungrgeÄt., Doppel-
bildauswertegeräte aller Genauigkeitsstufen (u. a. Zeiss-stereopänigraph c s und
§(/ild-Stereokartiergerät A 8) zur Verfügung.
Analytisdre Auswertung von Einzel-, Doppel- und Reihenbildern bis zum Format
23x23 cm für vermessungstedrnische und nidrt-topographisdre Anwendungs-
gebiete können am Zeiss-Präzisions-stereokomparator PS« lmit Kartenlocher
IBM 024) ausgeführt werden.

Die Ausbildung der Ingenieure für Vermessungstechnik
in Niedersachsen

Von oberregierungsbaurat a. D. Zobel , staatlidre Ingenieurschule, oldenburg

Im vergleidr zum Bauingenieur, Ingenieur für Hod'rbau, für Masdrinenbau oder
für Elektrotedrnik ist der Ingenieur für Vermessungstedrnik verhältnismäßig jung.
Erst in den dreißiger Jahren hat seine Ausbildung feste Formen 

"ng.ro-..n, Jt
im zuge der Rationalisierung dem akademisd, ausgebildeten Ingenieur zur Ent-
lastung viele Arbeiten abgenommen wurden und ils die audr im vermessungs-
wesen sich immer stärker auswirkende technische Entwiddung eine Spezialaüs-
bildung für praktisch tätige Ingenieure erforderlich madrte. Es gibt zahlreidre
Arbeiten im vermessungswesen, die keiner akademisdren Ausbiljung bedürfen.
Folgeridrtig wurde für den Naclwudrs des gehobenen u....rrurgitechnischen
Verwaltungsdienstes das v-orherige Ablegen der Ingenieurprüfung ierlangt. In
ständig zunehmendem Maße brauclten aber auch dii Offentlia üestellten- Ver-
messungsingenieure und die übrige freie §Tirtschaft für die Praxis ausgebildete
Ingenieure.

Im \wintersemester 1945146 wurde an der damals noch Staatsbausdrule oldenburg
g_enannten Ingenieursdrule zu den Abteilungen für Hodrbau und für Tiefbau ali
dritte Aateilung eine für Vermessurgr*"t", hirzugefügt, die audr nadr dem Ent-
stehen des l:ndes Niedersadrsen die einzige in diesem Eereich blieb. Da besonders
durdr die zurüd<kehrenden Kriegsteilnehmer die zahl der Bewerber groß war,
konnJe in jedem semester ein neuer Lehrgang beginnen. vom somme r 1946 an
standen fünf Vermessungsdozenten zur Veiftigu.,g.
Die Studiendauer betrug anfangs nodr drei Semester. Die sdron vor dem Kriege
vorgesehene viersemestrige Ausbildung war kriegsbedingt geki.irzt worden. §7egär,
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des dringenden Bedarfs beim deutsdren rViederaufbau und aus sozialen Erwä'

gungen Üeüeß man es vorerst dabei, obwohl vier Semester bereits nidrt als voll
äur.ieidr.rrd angesehen wurden. Als 1952 der Ubergang zur viersemestrigen Aus-

bildung erfolgt-e, erklärte sidr der Niedersädrsische Finanzminister nur unter der

Bedingung damit einverstanden, daß in jedem Jahr nur ein neues erstes Semester

beginien-dtirfe und eine Vermessungsdozentenstelle eingespart yüS.. Erst nadr-

deä aile anderen Ingenieurausbildungen auf sed'rs Semester und die Ausbildung

an den übrigen adtt in der Bundesrepublik und in Vestberlin bestehenden Ab-
teilungen füi Ver-essungswesen auf fünf Semester erhöht warenr konnte im
Herbsl 1959 für Niedersadrsen der ubergang zur fünfsemestrigen Ausbildung
vollzogen werden.

Seitdem laufen an der Ingenieursdrule für Bau- und Vermessungswesen Oldenburg
wieder gleidrzeitig drei Lehrgänge, betreut von fünf Vermessungsdozenten. Der

volle Ausbau auf fünf Lehrgänge und die Einstellung von drei weiteren Vermes-

sungsdozenten mußten trotz des beängstigenden Nadrholbedarfs wegen Raum-

m"rigels immer wieder hinausgeschoben werden. Jetzt, mit Beginn des endlidr
genehmigten Erweiterungsbaues, ist das Erreidren des Ziels wenigstens abzusehen.

Von einem jungen Ingenieur wird man, wefln er die Ingenieursdrule verläßt, nid'rt

verlangen odeiaudr nur erwarten, daß er sofort sämtlidle in seinem Fadrgebiet

auftretinden Aufgaben hundertprozentig bewältigen kann. §flas aber gefordert

werden muß, ist, daß er über gute Grundlagen verfügt und geistig beweglidr

geworden ist. Er muß in der Lage sein, sidr selbständig_in jede neue Aufgabe

f,ineinzudenken, sidr Arbeitsunterlagen an der ridrtigen Stelle zu besorgen und die

für das Erreid-ren des gested<ten Ziels wirtsd'raftlidrste Lösung unter Einhalten

geforderter Toleranzen zu erarbeiten. Für die Ubertragung in die _Praxis muß

är die zahlreidren Verfahren, Instrumente, Geräte und Masdrinen kennen und

zwed<entspredrend auswählen, ggf. neue theoretisdre und praktisd,e Möglidr-

keiten duidrdenken. Im Inland kommt er ohne ausreidlende Kenntnisse in der

R.drtr- und Verwaltungskunde nidrt aus. Sdrriftlidr und mündlidr soll er sidl

einwandfrei ausdrüd<en können. Das alles hilft ihm aber nidrt viel, wenn er

,,kontaktarm" und nicht in der Lage ist, seine Mitarbeiter und Hilfskräfte für die

Arbeit audr innerlidr zu gewinnen. Hinzukommt, daß er ohne Arroganz im
Inland wie im Ausland ein bewußter Träger deutsdrer Kultur sein soll.

Voraussetzung für eine erfolgreidre Ingenieurausbildung ist einmal, daß_die jungen

Bewerber guä Grundlag.r, uon den allgemeinbildenden sdrulen und aus ihrer

Lehrzeit m-itbringen. Sie müssen ständig bemüht sein, an sidr selbst weiter zu

arbeiten. Auf dei anderen Seite ist aber Voraussetzung' daß audr die Dozenten

neben ihrer fadrlidren Qualifikation in der Lage und willens sind, die Persönlidr'

keit jedes einzelnen Studierenden entwid<eln zu helfen. Ist hierbei der Erfolg von

-"rä.n Imponderabilien abhängig, so läßt .sidr die fadrlidre Ausbildung sdron

"ie. 
du.d1 substantiell sd'rärfere ftid'rtliri"r, den Lehrplan, auf das Ziel hinführen.

Bei der Vielzahl und der Vielsdridrtigkeit der vermessungsted,nisdren Arbeiten in

der Praxis ist es nur natüdidr, daß jeder Berufszweig im eigenen Interesse eine

mitunter redrt weitgehende Stoffbehandlung und Spezialisierung erwartet. Die

Arbeitsge*einsdraft"der Vermessungsabteilungen an Staatlidren Ingenieursdrulen

(AVS) f,at daher, um einer Zersplitierung des Lehrstoffs vorzubeugen und trotz

äer (ultrr.hoheit der L'änder eine mäglidrst große Einheitlidrkeit innerhalb der
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Bundesrepublik und §/estberlins zu ereidlen, einen Rahmenlehrplan erarbeitet,
der aber audr genügend Spielraum für Besonderheiten einzelner L'änder aufweist.
Er ist den Lehrplänen aller Vermessungsabteilungen zugrunde gelegt. Bei dem
in Niedersachsen vorläufig gültigen Entwurf entfallen bei 36 §Todrenstunden je
semester auf die Grundlagenfädrer 26 Prozent, auf die vermessungstedrnisdren
Grundfächer 53 Prozent und auf die vermessungstechnisdren Spezialfächer und
die Barringenietrrfäd.rer 2l Prozent. Sollten allgemein wieder 38 Vodrenstunden
verbindlidr werden, würden die l0 verfügungsstunden für besondere Sdrwerpunkt-
fächer verwendet werden können. Liegt das Sdrwergewidrt bis zu der nadl dem
dritten Semester abzulegenden Vorprüfung bei den Grundlagen- und den vermes-
sungstedrnischen Grundfächern, so verlagert es sicl-r in den beiden letzten Se-
mesterri auf die Spezial- und Bauingenieurfädrer.
Im Laufe der vergangenen 15 Jahre hat sidr mandrer Akzent versdroben. Der
Photogrammetrie sowie den Baukundefädrern einsdrließlidr des Planungswesens
mußte stärkere Beadrtung gewidmet werden. Audr muß in den ,,klassisdren"
Fädrern ständig Altes abgestoßen und Neues aufgenommen werden. Hierbei ist
den Lehrkräften ausreidrender Spielraum für persönlidre Initiative gelassen; sie
sind zwar zum Einhalten des Lehrplans im ganzen verpflidrtet, braudren sidt aber
in Einzelheiten nidrt sklavisdr an ihn zu halten, wenn nur das Gesamtziel nidrt
aus den Augen verloren wird.
Den Studierenden wird mehr als früher Gelegenheit gegeben, sidr im freien
Vortrag zu üben. Eine wünsdrenswerte Ausweitung dieser seminaristisdren Arbeits-
weise wird allerdings erst bei der Angleidrung der Studiendauer an die sedrs-
semestrige Ausbildung aller übrigen Ingenieure möglid-r werden. Daß den prak-
tisdren Vermessungsübungen große Bedeutung zugemessen wird, ist selbswer-
ständlidr. Die Möglidrkeiten, die Ausbildung der angehenden Ingenieure durdr
kleinere und größere Lehrfahrten abzurunden, sind in Niedersadrsen Ieider zeitlid'r
und finanziell stark eingeengt worden.

Der 1945 für den Unterridrt und die praktisdren Ubungen vorhandene Bestand
an geodätisd'ren Instrumenten, Geräten und Redrenmasdrinen war praktisdr gleich
Null. Es standen anfangs nur wenige veraltete Theodolite und Nivellierinstrumente
der Abteilungen für Hodrbau und für Tiefbau zur Verfügung, die über den Krieg
gerettet worden waren. Heute ist die volle Erstausstattung für zwei Lehrgänge
vorhanden. Die notwendige Ausstattung für die restlidlen drei Lehrgänge ist erst
demnädrst mit der Bereitstellung der erforderlidren Räume im Erweiterungsbau
mOglidr. Nadr jahrelangem Bemühen konnte 1961 die Stelle für einen Gerätiwart
(Feinmedraniker) zur Pflege bzw. Instandhaltung der Instrumentef ceräte und
Masdrinen sowie zur Ausführung kleinerer Reparaturen bewilligt und audr besetzt
werden. Ein zweiter Gerätewart soll bis zum vollen Ausbau hinzukommen.
Die formellen Anforderungen an die Ingenieursdrulbewerber für die Abteilung
Vermessungswesen bestehen einmal in dem Nachweis der mittleren Reife und dei
mit Erfolg abgelegten Lehrabschlußprüfung. Bei Volkssdrulabsolventen tritt an
stelle der mittleren Reife die sogenannte Fad,sdrulreife, die sie in besonderen
Aufbaulehrgängen an den größeren Berufssd-rulen vom 2. Lehrjahr ab neben der
Lehrausbildung 

- ein nidrt gerade müheloser §7"g - oder nadr der Lehraus-
bildung in einem einjährigen Tageslehrgang erreidren können. Die Fad.rsdrulreife
soll etwa der mittleren Reife entspredren. Ist schon die Bezeidrnung Fadrsdrulreife
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nidrt sehr glü&lich gewählt, so ersdreint audr ihr Ziel ein Zwitter zu sein. \rarum
könnte niÄt die "dt" -ittl.t" Reife in den Aufbaulehrgängen erreicht werden?

§[ie sich die Fadrsdrulreife bewähren wird und ob auf diesem '§ü'ege der not-

wendige Nadrwuchs aus den Volkssdtulen kommen wird, muß die Zukunft lehren.

De e.-rten Aufbaulehrgänge sind in Niedersadrsen jetzt abgesdrlossen. Verzidrten

wollen und dürfen wii nidrt auf den guten Volksschüler. In besonders gelagerten

Fällen (2. B. bei Ausländern) kann der Niedersädrsische Kultusminister auf Antrag

statt der Lehrlingsausbildung mit der Lehrabsdrlußprüfung eine Praktikantenaus-

bildung zularsen. Bei der Meldung zur Ingenieurprüfung muß der_ Studierende

außer äem Zeugnis der mittleren Reife bzw. der Fadrsdrulreife und der bestan-

denen Lehrabsdrlußprüfung nodr das Zeugnis der mit Erfolg abgelegten vor-
prüfung vorweisen.

Insgesamt haben bisher seit dem Kriege in Oldenburg bei der Abteilung Ver-
..irurrgr*.r"n 509 Studierende, darunter drei weiblicfie, die Ingenieurprüfung
bestand-en. Ihr Durchsd'rnittsalter ist durdr das allmählidt eingetretene Ausbleiben

der Kriegsteilnehmer und Spätheimkehrer von anfangs 28 bis 29 Jahren auf z. Z.
ZZ bis il Jahre abgesunken. Abgesehen von einem späteren, nidrt kontrollier-
baren §flechsel sind in den vergangenen zehn Jahren etwa 62 Prozent unmittelbar
nadr der Ingenieurprüfung zu Behörden, 32 Prozent zu Offentlidr bestellten

Vermessungsingenieuren und in die freie §Tirtsdraft gegangen. Der Rest

ging sofoJ zu Auslandsfirmen, auf die Hodrschule, zum Bundesgrenzsdtutz oder

,uiBunde.*ehr. Diese Anteile entsPredren audr etwa dem Durdrsdrnitt bei allen

neun bestehenden Vermessungsabteilungen'

Hat der Absolvent nicht die Reifeprüfung an einer höheren Schule abgelegt, muß

err um an einer Hochsdrule weiterstudieren zu könnenr vor dem Ingenieur-

prüfungsaussdruß noch die Hochsdrulreifeprüfung bestehen. Dieser zusätzlidren

Prüfung hat sidr. eine ganze Reihe von Absolventen der Vermessungsabteilung in
Oldenburg unterzogen. Tatsadrlidr haben bisher, soweit bekannt geworden ist,

insgesamt nur fünf das Studium aufgenommen bzw. sdron beendet, einer jedodr

als Mathematiker, ein weiterer als Bauingenieur.

Der allmählidr sid-r steigernde Prozentsatz der in die freie §/irtsdraft des In-
und Auslands gehenden Absolventen muß sehr zu denken geben. §üenn audr

nidrt aussdrließlich, so ist er dodr mit schuld an dem Nadrwudrsmangel beim

gehobenen Dienst und bei den entspredrenden Angestelltenstellen der Behörden

bzw. bei den Offentlidr bestellten Vermessungsingenieuren. Das Risiko der staat-

lidren Dienststellen und der Offentlidr bestellten Vermessungsingenieure, nadl

Absdrluß der Ingenieurausbildung das investierte Kapital durdr Abwanderung der

ausgebildeten Kräfte zu verlieren, ist verhältnismäßig hoch. Zwei Tatsadren sind

abei dabei zu berücksidrtigen. Erstens garantiert Artikel 12 (1) GG jedem Staats.

bürger freie Berufs- und Arbeitsplatzwahl. Zweitens können Lehrlinge nur dort
ausgebildet werden, wo die Leitung in den Händen eines zum höheren vermes-

sun[stedrnischen Verwaltungsdienst befähigten Vermessungsingenieurs lie-gt.-Auf

deri Sektor der freien §üirtsdraft stehen dem steigenden Bedarf an ausgebildeten

Ingenieuren für Vermessungstechnik nur selten Lehrstellen gegenüber. '§7'enn audr

be*ispielsweise die Niedersädrsisdre Vermessungs' und Katasterverwaltung. vor-

bildiidr eine erheblidr größere Zahl von Lehrstellen besetzt, als sie an sidr haben

müßte, so kann das keine auf die Dauer vertretbare Lösung sein. Es muß nadr
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§7egen gesudlt werden, dem Bedarf an Lehrstellen weit mehr als bisher audr
anderweitig Redrnung zu tragen. So gibt es nodr viele staatliche Dienststellen, die
die voraussetzungen zur Lehrlingsausbildung haben und keine oder nur wenige
l,ehrlinge ausbilden, aber Ingenieure für vermessungstedrnik abnehmen. D'ie
Studierenden, die 1960 und 1961 ihr studium in oldenburg begonnen haben,
haben_ ihre Lehdingsausbildung zu 48 Prozent bei einem Kataiteramt, zu 38 pro-
zent bei einem Offentlidr bestellten vermessungsingenieur, zu g Prozent bei
einem Kulturamtt zu 6 Prozent bei einer kommunalen Vermessungsdienststelle
erfahren. Venn diese Prozentzahlen wegen des kurzen Untersudrungszeitraums
auch nidrt gesid'rert sind, so sind sie dod-r sdron redrt aufschlußreid-r.
Es darf ferner die außerordentlidr gesteigerte tedrnisd-re Entwicllung und der in
zukunft immer stärker werdende Bedarf an jungen Ingenieuren in äen Entwid<-
lungsländern nidrt mehr übersehen werden. Verfolgt m"n d"nn nodr die ,,Massen-
produktion" junger Ingenieure im östlidren Madtbereidr, so kann trotz mandrer
hoffnungsvoller Anfänge nur festgestellt werden, daß man sidr bei uns der Ge-
samtverantwortung des vermessungswesens auf dem Gebiet der Nadrwudrs-
förderung nodr lange nicht ausreidrend bewußt geworden ist. sämtlid,e neun
Vermessungsabteilungen an Ingenieurschulen der Bundesrepublik und §Testberlins
arbeiten gemeinsam an der Ausweitung ihrer Kapazität. venn bei ihnen die Er-
stellung neuer Räume und die Bewilligung zusätzlidrer Planstellen, Instrumente,
ceräte und Redrenmasd,inen im Haushalt ihrer Länder audr nidrt in einem Jahre
zu erreidren ist, so ist doch bereits ein grundlegender §Tandel eingetreten. Hoffen
wir, daß im Zusammenwirken aller Sparten des Vermessungsooesens das Ziel der
Heranbildung eines ausreidrenden Ingenieurnad-rwuchses so bald wie möglidr
erreidrt wird.
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